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Begrüßung und Einführung

Dagmar Ziegler

Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie

des Landes Brandenburg

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

sehr geehrte Frau Clark und sehr geehrter Herr

Strohbach von der Europäischen Kommission,

wir freuen uns, dass wir Sie wieder einmal nach

Potsdam locken konnten. Ich begrüße ebenso

unsere Wirtschafts- und Sozialpartner, die Ver-

treter aus den Kreisen und Städten und natür-

lich auch alle anderen Partner in unserem

Land. Ich freue mich, dass heute die „ESF-Fa-

milie“ wieder zu ihrer Jahrestagung zusammen-

getreten ist. Die heutige Tagung ist der Ab-

schluss eines mehrjährigen Diskussionspro-

zesses zum neuen Operationellen Programm

und für Brandenburg der offizielle Auftakt für

die neue EU-Förderperiode.

Nach der Diskussion der neuen arbeitspoliti-

schen Strategie auf der ESF-Jahrestagung

2005 und der Diskussion des Entwurfs des

Operationellen Programms auf der Jahres-

tagung 2006 steht heute das neue arbeitspoliti-

sche Programm Brandenburg auf der Tages-

ordnung.

Die Frage stellt sich nun, meine Damen und

Herren: Wie wird die neue Förderperiode anlau-

fen? Was haben wir bisher geschafft und was

wird vor uns liegen?

Im Juni dieses Jahres konnten wir als Branden-

burger den Abschluss der Verhandlungen zum

Operationellen Programm für den ESF in Bran-

denburg unterzeichnen. Wir haben uns sehr

darüber gefreut, dass dieser feierliche Akt am

Rande der großen 50-Jahr-Feier des Euro-

päischen Sozialfonds im Rahmen der EU-Rats-

präsidentschaft stattfinden konnte. Und genau-

so haben wir uns gefreut, dass Potsdam als

Austragungsort für diese Jubiläumsfeier aus-

gewählt wurde.

Am 4. Juli hat dann die Europäische Kommis-

sion das Operationelle Programm des Landes

Brandenburg für den Einsatz des ESF geneh-

migt. Wir waren das erste Bundesland in

Deutschland, das das ESF-Förderprogramm

genehmigt bekommen hat, und immerhin das

dritte in Europa nach Dänemark und Malta. Das

zeigt: Wir gemeinsam, nämlich Sie und wir in

der Regierung und die Kommission, haben

gute Arbeit geleistet, zumindest was den zeit-

lichen Rahmen angeht, aber ich bin davon

überzeugt, auch was die Inhalte angeht.

Mit der Genehmigung des OPs war natürlich

unsere Arbeit nicht beendet, sondern dann

begann die Umsetzungsphase: Der Begleit-

ausschuss zum Programm musste sich bilden

und erste Dokumente verabschieden. Es muss-

te das Verwaltungssystem für das Programm

beschrieben, unabhängig geprüft und eben-

falls der Kommission zur Genehmigung vorge-

legt werden. Frau Clark und ich hatten vorhin

eine Diskussion mit Jugendlichen vom Evan-

gelischen Gymnasium in Potsdam, die gefragt

haben: „Mein Gott, warum dauert das alles so

lange?“ Aber rund 620 Millionen Euro aus dem

ESF für Brandenburg, das ist natürlich eine

Menge Geld. Diese Summe ist sicher die Mühe
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wert, sorgfältig die Umsetzung der Mittel vorzu-

bereiten und zu begleiten.

Wir müssen innerhalb von vier Monaten nach

der Genehmigung einen sogenannten Kommu-

nikationsplan erarbeiten und vorlegen. Das

bewegte vorhin auch in der Diskussion die jun-

gen Brandenburger und Brandenburgerinnen:

„Wie wird eigentlich Europa kommuniziert in

unserem Land, was kommt bei den Menschen

in Brandenburg an? Wie erfahren sie eigentlich,

was in Brüssel gemacht wird und was für sie

selbst herausspringt?“ Auch hier müssen wir

noch gemeinsam lernen – ich werde noch ein-

mal darauf zurückkommen, wie wir das ange-

hen wollen.

Wenn alle Dokumente vorgelegt wurden und

wenn die Kommission sie genehmigt hat, dann

erst können die Brüsseler Gelder auch abgeru-

fen beziehungsweise beantragt werden. Wir

sind seit dem 4. Dezember 2007 in der Lage zu

sagen: Alle Dokumente liegen in Brüssel. Jetzt

hoffen wir, dass Brüssel auch zügig prüfen wird

und eine rasche Genehmigung vollzogen wer-

den kann. Zwischenzeitlich hat Brandenburg

12 Millionen Euro an ESF-Mitteln als Zuschuss,

als Vorauszahlung, bekommen.

Der Diskussionsprozess zur arbeitspolitischen

Strategie des Landes Brandenburg und die

Genehmigung des neuen OP war auch Anlass,

dass wir unser Landesprogramm „Qualifizie-

rung und Arbeit für Brandenburg“ überarbeiten

wollten. Wir haben gesagt, vieles von dem, was

darin bisher enthalten ist, ist auch erhaltens-

wert. Aber die Welt hat sich seit 1991 gedreht,

sie hat sich weiterentwickelt und wir sollten

auch unser Programm den heutigen Lebens-

verhältnissen und Ansprüchen anpassen.

In den Jahren 1991 bis 2001 fanden der Aufbau

und die Konsolidierung der arbeitsmarktpoliti-

schen Strukturen in unserem Land statt. Diese

Zeit war geprägt durch die Bedarfe des Trans-

formationsprozesses und durch die Beschäfti-

gungspolitik.

Es gab dann aber in den vergangenen fünf Jah-

ren einen Wandel von der Arbeitsmarktpolitik hin

zur Arbeitspolitik, nämlich von der Vermittlung in

geförderte Beschäftigung zu Qualifizierung und

Unterstützung für einen nachhaltigen Zugang

und auch zu einem Verbleib in den sozialversi-

cherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis-

sen. Und das sollte auch im Namen des neuen

Programms deutlich werden.

Eine weitere Neuerung in der EU-Förderperio-

de 2007–2013 besteht darin, dass andere Res-

sorts der Landesregierung einen deutlich hö-

heren Anteil an ESF-Mitteln erhalten haben,

insbesondere im Bildungsbereich, im Wissen-

schaftsbereich und im Forschungsbereich.

Diese Ressorts sorgen jetzt eigenverantwort-

lich für die Umsetzung der ESF-Mittel, und wir

haben sozusagen ein „wachsames Auge“ dar-

auf, weil wir natürlich auch dann am Ende

abrechnen müssen. Wir werden anderen Res-

sorts, die damit noch nicht so viel Übung

haben, immer hilfreich zur Seite stehen. Wir

haben jetzt schon gemerkt: Es gibt ein paar

Anlaufschwierigkeiten, aber ich gehe davon

aus, dass wir im ersten Halbjahr 2008 voll in die

„Powerphase“ gehen werden und auch alles

das umsetzen, was sich die einzelnen Ressorts

an sinnvollen, wirklich sehr, sehr guten Maß-

nahmen ausgedacht haben.

In der neuen Förderperiode erhalten auch die

Regionen in Brandenburg mehr Verantwortung

für Beschäftigung. Wie Sie alle wissen, haben

wir den Regionalisierungsansatz über die Re-

gionalbudgets ja erstmal probehalber umge-

setzt. Nachdem wir feststellen konnten, das

läuft sehr gut, haben wir uns dann entschieden,

die Regionalbudgets ab Mitte 2007 in allen

Kreisen und kreisfreien Städten Brandenburgs

einzuführen. Da es so gut angelaufen ist, wer-

den wir im Jahr 2008 auch den Gesamtansatz

noch einmal um zwei Millionen erhöhen.

Die Förderung von transnationalen Maßnahmen

war einer der wichtigsten Diskussionspunkte

mit der Kommission über den OP-Entwurf unse-

res Landes. Transnationale Maßnahmen sind
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jetzt im OP stärker berücksichtigt als ursprüng-

lich vorgesehen, sie sind mit einer eigenen

Prioritätsachse vertreten. Die Richtlinie dazu

wird vorbereitet. Darüber hinaus hat auch ein

reger Austausch zu den geplanten Aktivitäten

mit dem Bund und den anderen Bundeslän-

dern begonnen. Und – Frau Clark – ich kann

Ihnen berichten: Wir haben als Brandenburger

jetzt sogar den Vorsitz der neu gegründeten

Arbeitsgemeinschaft „Transnationalität“ im

bundesdeutschen Rahmen übernommen. Ich

möchte also sagen, dass Sie uns, dank Ihrer

tatkräftigen Unterstützung, auf den richtigen

Weg dorthin gebracht haben.

Eine gut funktionierende Abstimmung mit Akti-

vitäten aus dem Bundes-ESF ist auch im Be-

reich der Existenzgründungsförderung ein

wichtiger Schwerpunkt der künftigen Arbeit. Sie

wissen, wir haben als Land in der Vorgrün-

dungsphase unseren Anteil an der Förderung,

der Bund wird die Nachgründungsphase mit

ESF-Geldern unterstützen. Dazu bedarf es

dann auch einer guten Diskussionsgrundlage

und einer guten Kommunikation, damit keine

Reibungsverluste entstehen.

Der soziale Zusammenhalt nimmt im neuen

arbeitspolitischen Programm einen wichtigen

Stellenwert ein, gerade auf der regionalen

Ebene passiert hier sehr viel. Wir wollen die

soziale Dimension aber nicht einschränken auf

die soziale Eingliederung beziehungsweise die

Integration in Beschäftigung. Es geht uns nicht

nur um ein Mehr an Arbeitsplätzen, sondern auch

um die Inhalte, nämlich um bessere Arbeits-

plätze.

Wie Sie wissen, gibt es ab dem ersten Januar

2008 den Kommunalkombi als einen Förder-

ansatz auf politischer Ebene, der in Richtung

Integration in sozialversicherungspflichtige

Beschäftigung geht. Dort erfolgt eine Kofinan-

zierung auch aus Bundes-ESF-Geldern, der

Bund plant, 200 Millionen Euro aus diesen euro-

päischen Mitteln dazuzugeben, das ist ein

wichtiger Ausgangspunkt. Der Bund will also

200 Euro pro Beschäftigtem aus Bundes-ESF

hinzugeben zu den 500 Euro, die er pro Arbeits-

platz monatlich aus dem Eingliederungstitel

gibt. Und für ältere Arbeitslose will er den

Zuschuss noch einmal um 100 Euro erhöhen.

Ich hoffe, die Richtlinie kommt in den nächsten

Tagen heraus, wir sind alle ganz gespannt. Vor

allem die Bürgermeisterinnen und die Bürger-

meister warten darauf, was nun in den Haus-

halten der Städte und Gemeinden verankert

werden muss, um diesen Kommunalkombi

auch wirksam werden zu lassen. Sie können mir

glauben, wir sind da fast täglich hinterher. Aber

Sie wissen, es hat auf Bundesebene den Minis-

terwechsel gegeben und ein neuer Minister hat

natürlich immer auch den Anspruch, zu prüfen,

was gerade neu auf den Weg gebracht werden

soll. Das passiert gerade, aber ich gehe fest

davon aus, bis Ende 2007 haben wir das in

Sack und Tüten, sodass die Förderung dann

Anfang 2008 anlaufen kann.

Ich verspreche mir von dem Kommunalkombi

wirklich sehr, sehr viel in den Kommunen. Er

darf auch von Kommunen in Anspruch genom-

men werden, die unter Haushaltssicherungs-

konzepten arbeiten müssen. Für diese Fälle

erteilt das Innenministerium die Genehmigung.

Und ich gehe davon aus, dass viele, viele Be-

schäftigungsverhältnisse geschaffen werden,

die mehr sind als reine ABM, als z. B. reine Pfle-

gemaßnahmen im grünen Bereich. Ich gehe

davon aus, dass Beschäftigungsverhältnisse

für Menschen entstehen, die qualifiziert sind,

für die schlichtweg aber in den Regionen keine

Arbeitsplätze in den letzten Jahren vorhanden

waren. Es könnten so z. B. Bibliotheken erhalten

werden – es gab in den letzten Jahren viele

Bibliotheksschließungen –, indem sie mit Per-

sonal, welches drei Jahre sozialversicherungs-

pflichtig tätig sein kann, unterstützt werden. In

den Regionen könnten so wirklich neue Arbeits-

plätze entstehen. Der Landtag hat jedenfalls im

Haushaltsausschuss und im Fachausschuss

entschieden, pro Teilnehmer noch einmal 150

Euro dazuzugeben, die Kreise müssen die

Kosten der Unterkunft hinzugeben. Sie sehen,

da packt jeder das dazu, was er leisten kann.

Das ist ein Programm, das, wenn es klug ange-



10

Begrüßung und Einführung

legt und gut umgesetzt wird, für viele Men-

schen eine längerfristige Beschäftigung si-

chern kann. Wir werden Gelder zur Verfügung

stellen für 7.000 Menschen in unserem Land.

Wir wissen, wir brauchen einen öffentlichen

Beschäftigungssektor, solange die Konjunktur

in Brandenburg nicht so greift, wie wir uns das

alle wünschen. Unsere Wirtschaft in Branden-

burg mit den kleinen Struktureinheiten von über

siebzig Prozent Unternehmen mit weniger als

zehn Beschäftigten kann einfach nicht so von

der derzeitigen Konjunktur profitieren, wie es

andere Regionen in Deutschland können.

Bessere Arbeit bedeutet aber eben auch gute

Arbeitsbedingungen – Arbeitsbedingungen,

bei denen der Mensch im Fokus sein sollte. Die

soziale Dimension wird in Zukunft auch noch

deshalb an Bedeutung gewinnen, weil wir

Menschen länger im Arbeitsprozess behalten

werden und sich die Arbeitsprozesse den

Bedürfnissen älterer Menschen daher besser

anpassen müssen. An einem Fließband wird es

vielleicht dann etwas langsamer zugehen müs-

sen, das bringt das Altern in der Arbeitnehmer-

schaft natürlich auch mit sich – auf der anderen

Seite werden wir dann aber von der Erfahrung

und Kompetenz älterer Menschen sehr und län-

ger profitieren können. Insofern werden wir

auch da einen großen Wandel in der Arbeitswelt

insgesamt in den nächsten Jahren vor uns

haben.

Und als Sozialdemokratin sage ich Ihnen – es

gehört zu einer besseren Arbeit, dass es einen

Mindestlohn geben muss, einen gesetzlichen,

einheitlichen Mindestlohn. Ich bin nicht dafür,

dass man politisch eine bestimmte Größe fest-

setzt, wie das auch viele meiner Genossinnen

und Genossen sagen. Man kann Löhne wie

auch andere Tarife nicht von der Politik aus

bestimmen, das ist eine in der Marktwirtschaft

zu findende Größe, aber man kann ein Mini-

mum festsetzen. Und wenn man sich die Er-

fahrungen in England ansieht, dann gibt es

eine Minimalgröße, unter die keiner fallen darf.

Darüber hinaus stehen ja den Tarifpartnern alle

Möglichkeiten offen. Aber es kann mir keiner er-

zählen, dass man für zwei Euro fünfzig oder für

drei Euro die Stunde leben kann. Und da man

das nicht kann, müssen die Betroffenen Hilfe

vom Staat in Anspruch nehmen. Und deshalb

ist es wichtig, mit Wissenschaftlern und mit den

Unternehmen gemeinsam eine Minimalgröße

festzulegen und danach aufzustocken, das

heißt immer wieder diesen gesetzlichen Min-

destlohn zu prüfen, ihn immer wieder auf wis-

senschaftlicher Basis und auf marktwirtschaft-

licher Basis neu zu ermitteln und zu verab-

reden. Kein Bundestag sollte es sich antun, ein-

fach zu sagen, das ist jetzt der Lohn, den alle

mindestens bekommen müssen. Das provo-

ziert eine gefährliche Diskussion und sie macht

den Mindestlohn eher kaputt, als dass sie ihm

hilft, wirklich umgesetzt zu werden. Wir sehen

das gerade bei der Diskussion um den Post-

lohn, wie man den Mindestlohn in Misskredit

bringt dadurch, dass er möglicherweise zu

hoch angesetzt ist und die Wettbewerbsfähig-

keit durch ihn möglicherweise angegriffen wer-

den kann. Also da sollte noch einmal nachge-

dacht werden – wir haben so viele Wissen-

schaftler, die auf unsere Kosten ausgebildet

werden und Lehrstühle haben, sie sollten uns

da gute Vorschläge machen können.

Wir haben heute früh mit den Schülerinnen und

Schülern des Gymnasiums über das Problem

diskutiert, dass gerade unsere jungen Men-

schen oft nicht wissen, wofür die Europäische

Union Gelder ausgibt und was eigentlich Struk-

turfonds sind. Auch ist den jungen Menschen

unklar, warum Deutschland mehr einzahlt als es

wiederbekommt und wer nach welchen Krite-

rien festlegt, in welchen Bereichen dieses Geld

auszugeben ist.

Deshalb müssen wir die Zusammenhänge den

Menschen noch deutlicher erklären. Die Frage

ist nur, wie kann das gelingen? Während wir bei

geförderten Baumaßnahmen immer große

Schilder in die Landschaft stellen, wie etwa:

„Gefördert aus Mitteln des Bundes und aus

Mitteln des EFRE“, können wir nun den Men-

schen, die über den ESF gefördert werden,

kein Schild um den Hals hängen mit der Auf-
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schrift: „Ich bin gefördert aus ESF-Mitteln“! Wir

müssen uns etwas anderes, etwas besseres

ausdenken. Für mich heißt das, dass wir über

die Ziele, die mit der EU-Förderung verfolgt

werden, in verständlicher Sprache informieren

müssen. Das habe ich heute auch mitgenom-

men aus der Diskussion mit den Jugendlichen:

Sie kritisieren vehement, dass wir immer in

irgendwelchen Abkürzungen sprechen und

Begriffe benutzen, die kein Mensch versteht.

Wir werden gemeinsam, wie wir hier sind, in

den Regionen dafür arbeiten müssen, dass

auch jeder wirklich weiß, worüber wir hier in

unserer „ESF-Familie“, die wir alle Fachleute

sind, sprechen.

Die ESF-Förderung sichtbarer zu machen, da-

für ist das Ministerium, sind die Ministerien jetzt

und künftig verantwortlich, aber eben auch

unsere Bewilligungsstellen, die LASA, unsere

Beratungsstellen, die regionalen Büros für

Fachkräftesicherung, aber auch die Partner

und Projektträger, also auch die ARGEn, die

optierenden Kommunen, alle müssen dazu bei-

tragen, dass man den ESF wirklich ordentlich

erklärt und ihm die Aufmerksamkeit schenkt,

die er verdient.

Aber es gehört auch dazu, dass die Verfahren

transparent sind. Die ESF-geförderten Projekt-

träger werden ab Mitte nächsten Jahres in

einem „Verzeichnis der Begünstigten“ veröf-

fentlicht. Dann wird auch erkennbar, in welcher

Höhe und wie sie die Förderungen erhalten.

Diese Transparenz ist eine ganz wesentliche

Voraussetzung für eine konstruktive Zusam-

menarbeit mit den Partnern im Land. Sie unter-

stützt uns aber auch dabei, die arbeitspoliti-

schen Ansätze weiter zu entwickeln.

Ich erhoffe mir in der Zukunft etwas mehr

Aufmerksamkeit für den ESF in Brandenburg.

Heute bin ich eigentlich zufrieden mit der Pres-

seresonanz, sie war schon mal schlechter. Es

hat mich in den letzten Jahren oft geärgert,

dass wir für unsere gute Arbeit so wenig Reso-

nanz hatten. Die nächsten Jahrestreffen wollen

wir in das Frühjahr verlegen. Im Jahr 2009 wer-

den wir uns dann im schönen Monat Mai, in der

Europawoche, wieder treffen. Da sind die Men-

schen nicht so dem Weihnachtsstress ausge-

setzt, sondern freuen sich auf den Sommer,

dann werden vielleicht die Resonanz und die

Akzeptanz unserer Fachtagung auch größer

werden.

Wir haben als Ministerium für Arbeit, Soziales,

Gesundheit und Familie des Landes Branden-

burg Ihnen allen zu danken, die Sie gemeinsam

mit uns für ein gutes Programm für unsere Men-

schen gearbeitet haben. Wir haben gemeinsam

die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass

die Umsetzung gut gelingen kann. Über die

gesamte Förderperiode soll die Kommunikation

mit unseren Partnern ganz eng geführt werden.

Wir haben im Begleitausschuss neben den

Vertretern der Verwaltung auch die vertretenen

Partner als stimmberechtigte Mitglieder eta-

bliert, sodass auch da die Kommunikation und

die Wertschätzung insgesamt größer werden.

Die Voraussetzungen werden auch durch die

begleitenden Veranstaltungen – nicht nur die

heutige, sondern auch durch Workshops,

Seminare und Ähnliches geschaffen, sodass

wir immer wieder das Thema auch in der Welt

behalten und uns gegenseitig informieren über

die neuen Anforderungen.

Meine Bitte an Sie ist: Nehmen Sie den Dank von

uns entgegen, nehmen Sie aber gleichzeitig

auch die Aufforderung mit, sich mit anzustren-

gen, dass dieses OP in seiner Umsetzung ein

voller Erfolg wird. Nehmen Sie die Vertreterinnen

und Vertreter im Begleitausschuss auch wirklich

in die Pflicht, indem Sie sich von ihnen die

Informationen holen beziehungsweise auch Ihre

eigenen Wünsche und Anforderungen in den

Begleitausschuss mit hineingeben. Sie haben

die Liste der Mitglieder des Begleitausschusses

mit Ihrer Tagungsmappe erhalten. Auf der heu-

tigen Tagung tragen ja alle ihr Namensschild

und Sie wissen so ganz genau, wen Sie in den

nächsten Jahren als Ansprechpartner wählen

können. Ich hoffe, dass wir den Kommunika-

tionsprozess sehr eng gestalten können.
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Wir haben noch eine wirklich wichtige EU-

Förderperiode vor uns. Wir müssen aus dieser

Förderperiode für unsere Menschen im Land so

viel wie möglich herausholen. Es ist etwas weni-

ger Geld als in der vorhergehenden – wir haben

insgesamt mit den Kofinanzierungsmitteln über

800 Millionen Euro zur Verfügung. Diese müs-

sen wir so effektiv nutzen wie es irgend geht,

denn was danach kommt, wissen wir heute

noch nicht.

Wir wissen, was wir uns wünschen – wir wissen,

dass die demografische Entwicklung uns Auf-

gaben auferlegt, die wir mit anderen Regionen

in Europa gemeinsam tragen müssen, und

dass sich daraus auch notwendigerweise neue

Förderansätze entwickeln müssen.

Ich will da nur ein Beispiel herausgreifen: Die

ärztliche Versorgung bei viel älteren Menschen

in allen Regionen Europas wird zunehmend zu

einem Problem werden. Wie wir das zukünftig

gestalten, könnte ich mir vorstellen, ist auch in

der europäischen Dimension ein Problem, was

diskutiert und angegangen werden muss. So

gibt es eine ganze Reihe von Feldern, die die

demografische Entwicklung mit sich bringt, die

wir in den nächsten Jahren schon während des

Prozesses der Umsetzung dieses OPs mit

bedenken müssen, um dann am Ende zu

sagen: Liebe EU, ihr könnt jetzt einfach nicht die

Herausforderungen, die vor uns stehen, negie-

ren, sondern hier müssen wir einen neuen

Ansatz finden, den wir gemeinsam in Europa

verfolgen werden.

Ich wünsche Ihnen auf der Tagung viel Erfolg,

wichtige Informationen für Ihre Arbeit und in

den Arbeitsgruppen wünsche ich mir, dass Sie

viele neue Anregungen erhalten.

Ich wünsche allen, die hier sind, eine schöne

Vorweihnachtszeit – lassen Sie sich reich be-

schenken! Denken Sie auch an Menschen,

denen es nicht so gut geht. Es gibt Aufrufe aller

Art, wie sozial Schwachen, Kindern und Waisen

mit Geld ein wenig die Sorgen und Nöte gelin-

dert werden können: Nutzen Sie die Vorweih-

nachtszeit, dieses zu tun. Kommen Sie gesund

ins neue Jahr und wir sehen uns demnächst

wieder!

Vielen Dank!

Potsdam, den 10. Dezember 2007

Dagmar Ziegler
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Hélène Clark

Referatsleiterin in der Generaldirektion Beschäftigung,

soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit,

Europäische Kommission

Sehr geehrte Frau Ministerin Ziegler,

sehr geehrte Damen und Herren,

das Land Brandenburg stellt heute sein ESF-Pro-

gramm für die neue Förderperiode 2007–2013

vor. Ich bin erfreut, heute hier mit Ihnen gemein-

sam diese Jahrestagung zu begehen.

Es ist nicht das erste Mal, dass ich an einer

ESF-Jahrestagung des Landes Brandenburg

teilnehme. Letztes Jahr habe ich Ihnen die

Sichtweise der Kommission zu Ihrem Entwurf

des Operationellen Programms für die Förder-

periode 2007–2013 erläutert. Uns ging und

geht es vor allem um eine Neuausrichtung des

Programms im Sinne der Lissabon-Strategie

und der Fokussierung der Förderschwerpunkte

auf die sich aus der Analyse ableitenden Her-

ausforderungen. Darüber hinaus lagen uns die

Verstärkung des Partnerschaftsprinzips und

die Nutzung transnationaler Ansätze beson-

ders am Herzen.

Brandenburg hat dies in seinem OP verwirklicht.

Lassen Sie mich darauf verweisen, dass das

Operationelle Programm ESF in Brandenburg

bereits am 4. Juli 2007 genehmigt wurde und es

somit eines der ersten von insgesamt 117 ESF-

Programmen aller EU-Mitgliedsstaaten war. In

diesem Zusammenhang möchte ich den bran-

denburgischen Behörden meinen Dank für die

enge und konstruktive Zusammenarbeit mit den

Dienststellen der Europäischen Kommission

aussprechen und meinen Wunsch zum Aus-

druck bringen, dieses Miteinander weiter fortzu-

führen. Da das OP bereits vor knapp einem hal-

ben Jahr genehmigt wurde, sollten wir unsere

Anstrengungen nun auf die Umsetzung konzen-

trieren. Mit den Projektauswahlkriterien, dem

Kommunikationsplan und der Beschreibung der

Verwaltungs- und Kontrollsysteme sind die

nächsten Schritte bereits angegangen worden.

Der ESF: das soziale Gesicht Europas
Das Jahr 2007 ist reich an europäischen Ereig-

nissen. In diesem Jahr feiern wir 50 Jahre Römi-

sche Verträge, mit denen damals auch der

Europäische Sozialfonds ins Leben gerufen

wurde. Dieses Ereignis wurde hier an gleicher

Stelle Ende Juni 2007 mit der Konferenz „50

Jahre Europäischer Sozialfonds“ gewürdigt.

Ich denke, diese Veranstaltung war dank Ihrer

ausgezeichneten Vorbereitung und Organisa-

tion ein voller Erfolg.

50 Jahre ESF zeigen, dass es seit seiner Ein-

führung gelungen ist, den Fonds laufend an die

Erfordernisse der wirtschaftlichen und sozialen

Entwicklung anzupassen. Der ESF war in dieser

Zeit eines der bedeutendsten europäischen

Finanzierungsinstrumente zum Aufbau eines

prosperierenden, wettbewerbsfähigen und

sozialen Europas. 50 Jahre ESF sind gleichzei-

tig Verpflichtung, Antworten auf die heutigen

Herausforderungen wie Globalisierung, neue

Technologien und eine alternde Gesellschaft zu

finden. Das Europäische Sozialmodell muss

dabei bewahrt und modernisiert werden.

Der Europäische Sozialfonds wird den Mitglied-

staaten bei der Bewältigung dieser Heraus-

forderungen helfen. Für den Zeitraum 2007 bis

2013 beträgt der Ansatz für den ESF 76 Milliar-

den Euro. Wenn wir die nationale öffentliche

und private Kofinanzierung hinzurechnen,

ergibt sich eine Gesamtfördersumme für ESF-

Projekte von über 100 Milliarden Euro, mehr als

14 Milliarden Euro pro Jahr.

Ich möchte unterstreichen, dass die Struktur-

fonds und dabei insbesondere der ESF ein

Instrument gelebter Solidarität sind, den sozia-

len und territorialen Zusammenhalt in der EU zu

stärken. Der ESF schafft Möglichkeiten für alle:

Männer und Frauen, Junge und Ältere, Men-

schen mit unterschiedlicher Herkunft, Behin-

derte und Benachteiligte. Er unterstützt jedes

Jahr etwa 9 Millionen Menschen bei ihrer Suche

nach Arbeit, bei ihrem Bemühen, sich an Inno-

vation und Globalisierung anzupassen – oder,
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um es einfacher auszudrücken, sich durch ver-

besserte Bildung den Anforderungen des

zukünftigen Arbeitsmarktes anzupassen. Der

ESF hilft Menschen auf ganz konkrete Weise in

einer sich verändernden Welt.

Mein Vortrag heute wird sich auf Aspekte der

Umsetzung konzentrieren. Lassen Sie mich

aber mit einigen Anmerkungen zum ESF in

Deutschland im Allgemeinen anfangen. Wie

sehen die 18 deutschen Programme aus? Wo

liegt der Schwerpunkt? Sieht man klare Unter-

schiede gegenüber den vorherigen Program-

men? Dann würde ich gerne das Programm

Brandenburgs – basierend auf diesem Hinter-

grund – kommentieren, bevor ich verschiedene

Aspekte der Umsetzung anspreche, die uns in

der neuen Förderperiode besonders wichtig

erscheinen, wie zum Beispiel das Manage-

ment- und Kontrollsystem, die Partnerschaft,

die Evaluation und die Kommunikation.

Der ESF in Deutschland
Von den insgesamt 18 deutschen Programmen

sind mit heutigem Stand 16 genehmigt. Wir sind

guter Hoffnung, dass bis Ende dieses Jahres

alle deutschen Operationellen Programme ge-

nehmigt sein werden. Die Programmverhand-

lungen waren, so denke ich, für beide Seiten ein

konstruktiver Lernprozess, der uns bei der Um-

setzung der Programme hilfreich sein wird.

Für Deutschland beträgt die ESF-Fördersumme

in der neuen Periode 9,4 Milliarden Euro. Im Ver-

gleich dazu hatte der ESF in Deutschland in der

auslaufenden Förderperiode ein Volumen von

12 Milliarden Euro. Deshalb ist eine zielgenaue

Ausrichtung der Programme unumgänglich.

Allerdings hat sich die arbeitsmarktpolitische

Bedeutung des ESF in Deutschland auch in der

Vergangenheit nie wirklich aus seinem quanti-

tativen Umfang ableiten lassen. Im Verhältnis

zum Beispiel zum Budget der Bundesagentur

für Arbeit waren die Mittel aus dem ESF schon

in den Jahren 2000 bis 2006 gering. Es ging

und geht also eher darum, mithilfe eines geziel-

ten Mitteleinsatzes innovative arbeitsmarktpoli-

tische Akzente zu setzen oder Förderlücken zu

schließen. Der ESF hat in der Arbeitsmarkt-

politik somit einen qualitativen Unterschied

gemacht.

Der ESF ist für die Bundesländer von besonderer

Bedeutung und hat entscheidend dazu beige-

tragen, dass sie eine eigenständige Arbeits-

marktpolitik betreiben können. Die ostdeut-

schen Bundesländer konnten pro Jahr rund 600

Millionen Euro aus dem ESF verausgaben. Mit

anderen Worten: Ohne die ESF-Mittel wäre es

den Ländern kaum noch möglich gewesen, ei-

genständige Akzente in der Arbeitsmarktpolitik

zu setzen. Angesichts der arbeitsmarktpoliti-

schen Herausforderungen in den neuen Bun-

desländern ist die Bedeutung des ESF hier

noch größer als im Westen der Bundesrepublik.

Deutlich wird die Bedeutung des ESF hier in

Brandenburg auch dadurch, dass Ihr arbeits-

politisches Programm vollständig ESF unter-

stützt wird.

Der Blick auf den Einsatz der ESF-Mittel in der

neuen Förderperiode zeigt, dass die Förder-

aktivitäten einer neuen Ausrichtung folgen, in

der ein breiteres Spektrum von Ansätzen für die

nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt

geplant ist. Lassen Sie mich unsere Gesamt-

einschätzung mit einigen Fakten untermauern.

Im Durchschnitt verteilen sich die geplanten

ESF-Ausgaben in Deutschland für 2007 bis

2013 relativ gleichmäßig auf die Prioritäts-

achsen A bis C. Ganz konkret bedeutet das 

• 28 % für Prioritätsachse A „Anpassungs-

fähigkeit und Unternehmergeist“,

• 31 % für Prioritätsachse B „Verbesserung

des Humankapitals“ und

• 36 % für Prioritätsachse C „Zugang zum

Arbeitsmarkt“.

Vergleicht man den Einsatz der ESF-Mittel mit

der alten Förderperiode, zeigt sich in ganz

Deutschland tendenziell eine Verschiebung der

Ausgaben:
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So sind in der neuen Förderperiode 36 % der

ESF-Mittel für Aktivitäten der Prioritätsachse C

„Zugang zum Arbeitsmarkt und soziale Inte-

gration“ vorgesehen. In der alten Förderperiode

wurden dagegen immerhin ungefähr 47 % für

Maßnahmen ausgegeben, die mit der jetzigen

Prioritätsachse C vergleichbar sind. Der Rück-

gang des geplanten Mitteleinsatzes hängt hier

insbesondere mit den Arbeitsmarktreformen

der vergangenen Jahre zusammen. Die Bun-

desagentur für Arbeit hat sich weitgehend aus

der Umsetzung des ESF zurückgezogen, so

dass ein Anknüpfen an nationale arbeitsmarkt-

politische Maßnahmen kaum noch möglich ist.

Ein Grund hierfür ist der relativ breit gefächerte

Leistungskatalog des SGB III. Ein weiterer

wichtiger Grund sind die Arbeitsgemeinschaf-

ten, die immer noch Probleme mit der Umset-

zung des SGB II haben und den ESF derzeit

nicht umsetzen wollen.

Die geplanten Ausgaben unter der Prioritäts-

achse B „Humankapital“ entsprechen in der

Förderperiode 2007–2013 mit 31 % etwa dem

Anteil der vergleichbaren Förderaktivitäten in

2000–2006. Der Schwerpunkt der Förderung

liegt auf Maßnahmen zur Vermeidung von

Schul- oder Ausbildungsabbruch und zur Stei-

gerung der Zahl der Ausbildungsplätze.

Der Anteil der geplanten Ausgaben für die

Prioritätsachse A „Anpassungsfähigkeit“ liegt

mit 28 % deutlich über dem Anteil der alten

Förderperiode von 16 %.

Eine Gemeinsamkeit zwischen den beiden

Förderperioden ist die starke Ausrichtung auf

Jugendliche. 2000 bis 2006 waren 40 % aller

Teilnehmer an ESF-Maßnahmen unter 25 Jahre

alt. Für die neue Förderperiode haben wir noch

keine Zahlen erhoben, gehen aber aufgrund

der qualitativen Analyse der OPs davon aus,

dass es eine ähnliche Zielgruppenorientierung

geben wird. Eine Schwerpunktsetzung der

Fonds bei Bildung und Ausbildung von Jugend-

lichen bedeutet, dass Jugendarbeitslosigkeit

präventiv vermieden werden kann, anstatt sie

nur reaktiv zu bekämpfen.

Der höhere Ausgabenanteil im Bereich „Anpas-

sungsfähigkeit“ bedeutet, dass mehr Bildungs-

maßnahmen für Beschäftigte finanziert werden.

In Deutschland wird in diesem Bereich im euro-

päischen Vergleich sehr wenig investiert. Ins-

besondere ältere Arbeitnehmer und gering

Qualifizierte haben oft nicht die Möglichkeit,

sich weiterzuqualifizieren. In Brandenburg ist

die geringe Weiterbildungsquote zum Teil auch

der Unternehmensstruktur geschuldet. Kleine

Unternehmen und Kleinstunternehmen verfü-

gen oft nicht über das notwendige Potenzial,

selbst weiterzubilden.

Insgesamt zeigt unser Blick auf die neuen OP

in Deutschland, dass der ESF heute nicht mehr

im engeren Sinne auf Arbeitslose und Arbeits-

marktpolitik ausgerichtet ist, sondern das

gesamte Bildungs- und Beschäftigungssystem

in den Blick nimmt. Der brandenburgische An-

satz der Neuausrichtung von Arbeitsmarkt-

politik hin zu Arbeitspolitik scheint mit diesem

Trend im Einklang zu sein.

Der ESF in Brandenburg
Wie sieht es konkret in Brandenburg aus? Für

die Förderperiode 2007–2013 ist Brandenburg

im Nordosten als Ziel-1-Region und im Süd-

westen als Phasing-out-Region im Rahmen der

Ziel-1-Förderung eingestuft worden, weil Bran-

denburg trotz der seit der Deutschen Einheit

gemachten Fortschritte noch mit Problemen

insbesondere auf dem Arbeitsmarkt zu kämp-

fen hat.

Ungeachtet der Reduzierung gegenüber der

auslaufenden Förderperiode sind die Finanz-

mittel, die die Europäische Union in Branden-

burg investiert, beachtlich. Wie Frau Ministerin

Ziegler bereits ausgeführt hat, stehen für die

Strukturfonds zusammen mehr als 2,1 Milliarden

Euro bis 2013 bereit. Dabei entfällt mit etwa 620

Millionen Euro knapp ein Drittel auf den ESF. Für

den Förderzeitraum 2000–2006 betrugen die

ESF-Mittel in Brandenburg 730 Millionen Euro.

Beim detaillierten Blick auf die Förderperiode

2000–2006 wird deutlich, dass einen wesent-

lichen Schwerpunkt der brandenburgischen
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ESF-Förderung Förderprogramme im Bereich

der Berufsorientierung und der beruflichen

Erstausbildung bildeten. In der entsprechen-

den Maßnahme zur Bekämpfung von Jugend-

arbeitslosigkeit wurden bis 2006 über 20 %

aller verausgabten ESF-Mittel (über 110 Millio-

nen Euro) eingesetzt und damit fast 45.000 Teil-

nehmer gefördert. Darüber hinaus wurden im

Maßnahmebereich „Berufliche und allgemeine

Bildung“ und „Lebensbegleitendes Lernen“

über 150.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen

unterstützt.

Anknüpfend an diese positiven Erfahrungen und

Ergebnisse begrüßen wir Ihre Schwerpunkt-

setzung für die Förderperiode 2007–2013. So

werden etwa 39 % des Budgets für die Priori-

tätsachse B verwendet, die auf Qualifikation

sowie Unterstützung von Schulabgängern und

Auszubildenden fokussiert. Damit bleiben die

Jugendlichen im Mittelpunkt des Programms.

Aber auch ein wesentlicher Anteil der Priori-

tätsachse A richtet sich an Investitionen in Hu-

manressourcen, und zwar an die Beschäftig-

ten. Festzuhalten gilt, dass Brandenburg über

die Hälfte des OP in Humankapital investiert.

Dies ist das richtige Signal. Die Ressourcen,

über die wir in Europa verfügen, beruhen ins-

besondere auf der Qualifikation der hier leben-

den Menschen. Dies gilt es, durch gezielte

Förderung zu unterstützen.

Sie setzen einen weiteren wesentlichen Förder-

schwerpunkt auf die Verbesserung des Zu-

gangs zu Beschäftigung und der sozialen Ein-

gliederung benachteiligter Personengruppen.

Dies findet unsere Unterstützung. Sie fokussie-

ren sich vor allem auf eine nachhaltigere Betei-

ligung junger Menschen am Arbeitsmarkt. Somit

kann dem Problem der Abwanderung insbeson-

dere junger Frauen entgegenwirkt werden. Die

von Ihnen angestrebte Verbesserung der Chan-

cengleichheit von Männern und Frauen und der

Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben dient

ebenfalls diesem Ziel.

Darüber hinaus wenden sie sich verstärkt an

ältere Menschen. Mit einem alternden und sin-

kenden Arbeitskräftepotenzial kann es sich die

EU nicht länger leisten, Millionen von Menschen

vom Arbeitsmarkt auszuschließen. Mithilfe des

ESF werden innovative Maßnahmen unterstützt,

um die Beschäftigungsquote älterer und be-

nachteiligter Menschen auch hier in Branden-

burg zu erhöhen.

All diese Maßnahmen dienen unserer Auffas-

sung nach der Fachkräftesicherung und der

Gewährleistung von mehr, aber gleichzeitig

auch von besseren, sprich zukunftsfähigen

Arbeitsplätzen. Die heutige Zeit verlangt von

den Menschen ein ständiges Anpassen der

beruflichen Qualifikationen und das Erwerben

neuer Fähigkeiten und Fertigkeiten. Mit ande-

ren Worten, wir sollten aufhören über lebens-

langes Lernen zu sprechen und sollten es in die

Tat umsetzen. Dabei kann der ESF hier in Bran-

denburg eine wichtige Rolle spielen.

Wir danken Ihnen für das starke Engagement

zur Erreichung der gemeinsamen Ziele. Als

nächster Schritt ist nun die Umsetzung des

Programms erforderlich.

Aspekte der Umsetzung
Wie bereits erwähnt, möchte ich dabei auf die

Bereiche Management, Partnerschaft, Evalua-

tion und Kommunikation eingehen. Eine erste

Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung

eines Programms bilden natürlich die Verwal-

tungs- und Kontrollsysteme. Diese müssen gut

ausgestaltet werden. Das heißt vor allem, dass

die Umsetzung des Programms zielgenau und

effektiv und die Verausgabung der Mittel effi-

zient erfolgt. Dies war bisher in Brandenburg

der Fall und wir gehen davon aus, dass dies

auch in Zukunft so sein wird. Dies ist von beson-

derer Bedeutung, wenn man den kürzlich

erschienenen Bericht des Europäischen Rech-

nungshofes, der hohe Unregelmäßigkeiten im

Bereich des ESF festgestellt hat, berücksich-

tigt. Die Kommission wird sich diesem Bericht

mit großer Aufmerksamkeit widmen.

Letzte Woche haben wir Ihre Systembeschrei-

bung zu den Verwaltungs- und Kontrollsys-
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des ESF 2007–2013 aus EU-Sicht

temen erhalten. Wir sind dabei, das Dokument

zu analysieren und zu prüfen. Dies ist eine

schwierige Prozedur, aber lassen Sie mich klar-

stellen, dass es dafür gute Gründe gibt.

Gleichzeitig werden mit der neuen Förderperi-

ode Vereinfachungen bei der Umsetzung der

Programme greifen. Gegenüber der auslaufen-

den Förderperiode wurden mittels Verordnung

Vereinfachungen wie zum Beispiel der Pro-

grammansatz, die Zielsetzung oder auch die

Möglichkeit der pauschalen Angabe der indi-

rekten Kosten eingeführt. Ich lade Sie ein, das

Potenzial für Vereinfachung, so weit wie mög-

lich, auch in Brandenburg auszunutzen.

Lassen Sie mich nun auf einen zweiten Aspekt

der Umsetzung eingehen: die Partnerschaft. In

meiner Rede während der letzten Jahrestagung

habe ich darauf hingewiesen, in der Förderperio-

de 2007–2013 die Zusammenarbeit zu verstär-

ken und das Partnerschaftsprinzip deutlicher

hervorzuheben. Brandenburg ist in diesem Sinne

gut aufgestellt, da die Partner mittels Stimmrecht

Verantwortung bei der Umsetzung des Pro-

gramms übernehmen werden. Wir sehen auch

sehr positiv die mit Ihrem OP demonstrierte Wert-

schätzung der Partnerschaft mit den Wirtschafts-

und Sozialpartnern – mindestens 2 % der ESF-

Mittel sind für gemeinsame Projekte vorgesehen.

Das partnerschaftliche Prinzip, das heißt, die Be-

teiligung der Wirtschafts- und Sozialpartner, ist

entscheidend für die zielführende Umsetzung

des Operationellen Programms. Gleichzeitig wird

erwartet, dass durch diese vertiefte Einbindung

der Partner innovative Ansätze entstehen und

zum Tragen kommen. Ich hoffe, dass die Partner

aktiv und kreativ ihre Rolle wahrnehmen werden

und bin gespannt auf die anschließende Po-

diumsdiskussion zu diesem Thema.

Partnerschaft umfasst aber ebenso die Zusam-

menarbeit mit dem Bund. Sie wissen, dass das

Bundesprogramm ein breites Spektrum ab-

deckt, das aber in Bereichen wie Existenz-

gründer, Ausbildung oder Sozialeingliederung

Berührungspunkte mit den Länderprogram-

men aufweist. Die Abgrenzung und gleichzeitig

die Ergänzung zum Bundes-OP sind somit

wesentlich, insbesondere unter der Berück-

sichtigung, dass die Länder vom Bundespro-

gramm profitieren werden. Die Schnittstellen

zum EFRE-Programm sind ebenfalls unter dem

Gesichtspunkt der Abgrenzung sowie mög-

licher Synergieeffekte zu sehen.

Der dritte Aspekt, den ich benennen möchte,

betrifft den Bereich der Evaluation. Das Bran-

denburger Programm ist ambitioniert, weil Sie

den Fokus von Quantität auf Qualität verlagern

und weil Sie sich Ziele setzen, an denen Sie

gemessen werden können. Das Programm hat

sich quantifizierte Ziele gesetzt. Der Kommis-

sion liegt sehr an aussagekräftigen Indikatoren,

damit der Erfolg gemessen werden kann. In der

Vorbereitung haben wir mit Bund und Ländern

intensiv über Erfolg und die mögliche Wirkung

der ESF-Programme diskutiert.

Bei der Umsetzung des Programms ist eine

enge Begleitung vorgesehen, wobei Sie Ihre

Aufmerksamkeit weg vom reinen Monitoring hin

zur verstärkten Evaluation lenken. Dies dient

Ihrem Ziel der Verlagerung von Quantität zu

Qualität und findet unsere Unterstützung.

Last but not least möchte ich darauf hinweisen,

dass eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit für

den ESF unser gemeinsames Ziel sein muss.

Die heutige Veranstaltung ist ein gutes Beispiel

dafür. Mit Ihrem Kommunikationsplan haben Sie

den brandenburgischen Ansatz der ESF-Öf-

fentlichkeitsarbeit beschrieben. Wir sind ge-

genwärtig dabei, diesen Plan zu prüfen. Das

Hauptziel der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich

des ESF für die Förderperiode 2007–2013 muss

sein, den Menschen im Land zu verdeutlichen,

dass Europa in einer ganz konkreten Art und

Weise den Menschen vor Ort bei ihrer Suche

nach Arbeit, bei ihrem Bemühen, sich an eine

verändernde Arbeitswelt anzupassen, hilft.

Schlussbemerkungen
Ich denke, mit der heutigen und den vorange-

gangenen Jahrestagungen werden Ihnen wich-

tige Informationen und Impulse gegeben, damit
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Sie als Partner der Landesregierung erfolgrei-

che Projekte erarbeiten und an der Diskussion

um die Umsetzung der brandenburgischen

Strategie mitwirken können.

Nur durch dieses Miteinander – sei es auf euro-

päischer, nationaler oder regionaler Ebene –

wird es uns gelingen, die Umsetzung des Ope-

rationellen Programms erfolgreich zu gestalten

und die durch das neue Programm geschaffe-

nen Fördermöglichkeiten auch vollständig zu

nutzen. Ich versichere Ihnen, dass wir Sie bei

Ihren Bemühungen unterstützen und eng und

kooperativ mit Ihren Dienststellen zusammenar-

beiten werden.

Sehr geehrte Damen und Herren, ich wünsche

Ihnen bei der Umsetzung des Programms viel

Erfolg.
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AG 1: Steigerung der Anpassungs- und Wettbewerbs-

fähigkeit von Beschäftigten und Unternehmen

Qualifizierungsrichtlinie KMU

Dr. Swen Hildebrandt

Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und

Familie des Landes Brandenburg

Sehr geehrte Damen und Herren,

die PRÄV-1-Richtlinie der letzten Förderperiode

werden wir in der neuen EU-Förderperiode

2007-2013 als Kompetenzentwicklungsricht-

linie fortführen. Diese Kurzbezeichnung steht

für „Richtlinie des MASGF zur Förderung der

Kompetenzentwicklung durch Qualifizierung in

kleinen und mittleren Unternehmen im Land

Brandenburg“.

Aktuelle Förderung
Unsere aktuelle Förderung – die PRÄV-1-Richt-

linie – sieht die drei folgenden Richtlinien-

elemente vor: Qualifizierung für Beschäftigte

und Geschäftsführerinnen bzw. Geschäfts-

führer, prozessbegleitende Beratung zur Er-

stellung von Qualifizierungskonzepten der klei-

nen und mittleren Unternehmen (KMU) und das

Projektmanagement im Weiterbildungsverbund

bei Kooperationen von Unternehmen oder

Beschäftigtenvertretungen.

In den letzten vier Jahren betrug die durch-

schnittliche Zuwendungssumme zwischen 5,5

und 6 Millionen Euro. Jährlich werden im Durch-

schnitt ca. 5.000 Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer gefördert, pro Jahr werden rund 1.000 klei-

ne und mittlere Unternehmen durch diese

Förderung erreicht. Die Richtlinie erreicht die

Unternehmen, auch vor dem Hintergrund von

bis zu über 60.000 kleinen und mittleren Unter-

nehmen in Brandenburg. Im Laufe der Tagung

wurde bereits darauf hingewiesen, dass das

MASGF verstärkt Förderprogramme wissen-

schaftlich untersuchen lässt. Dies war auch bei

der PRÄV-1-Richtlinie der Fall am Ende der ver-

gangenen Förderperiode. Das Institut für

Stadtentwicklung und Strukturforschung in

Berlin wurde mit der Evaluierung beauftragt.

Im Rahmen des partnerschaftlichen Abstim-

mungsprozesses haben Sie vielleicht bereits an

der Veranstaltung zur Vorstellung der End-

ergebnisse der Evaluierungsstudie und des

damit verbundenen Potentialgutachtens gehört,

demnächst wird auch die Publikation dazu

erscheinen. Die Evaluierungsergebnisse wer-

den veröffentlicht, sobald die laufende Über-

prüfung der Richtlinie durch den Landesrech-

nungshof abgeschlossen ist.

Hier noch mal eine kurze Zusammenfassung

der Ergebnisse der Evaluierung: Unser Ansatz,

zu sagen, wir wollen individuelle Kompetenz-

entwicklung mit betrieblicher und regionaler

Kompetenzentwicklung verknüpfen, verdient

Unterstützung. Es geht eben nicht darum, eine

Förderung der Förderung wegen oder weil alle

meinen, das Thema sei wichtig, durchzuführen,

sondern konkret zu fragen, was sind die strate-

gischen Ziele im Unternehmen. An diesen Be-

darfen ist die Förderung auszurichten. Dies ist

ein wesentlicher Faktor für die wirtschaftliche

Entwicklung der Unternehmen und wirtschaft-

lich stabile Unternehmen schaffen Beschäf-

tigung und sichern Arbeitsplätze. Das ist unser

Ansatz.

Das Richtlinienelement der Weiterbildung ist

ganz besonders positiv durch die Evaluierung

gekommen, die Qualifizierung von Beschäftig-

ten, Geschäftsführerinnen und Geschäftsfüh-

rern ist damit gestärkt worden. Von Seiten der

Unternehmen wurde ein hoher bzw. sehr hoher

Nutzen der Weiterbildungsmaßnahmen bestä-

tigt. 76 Prozent der Befragten stellten einen

sehr hohen oder einen hohen Nutzen für ihren

Betrieb fest, noch 21 Prozent erkannten einen

gewissen Nutzen und lediglich drei Prozent der

Unternehmerinnen und Unternehmer einen ge-

ringen Nutzen. Keinen Nutzen sah niemand.

Der insgesamt hohe Nutzen der geförderten

Weiterbildung wird auch im Vergleich zu einer

nicht geförderten Vergleichsgruppe deutlich.

Hohe Werte beim erreichten Nutzen werden bei

Förderungen nach der Organisationsträgerva-

riante wie auch nach der KMU-Variante erzielt.

Im Bereich der prozessbegleitenden Beratung

zur Erstellung von bedarfsspezifischen Qualifi-

zierungskonzepten in KMU ergab die Evaluie-
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rung zwar einen hohen Nutzen für die Unter-

nehmen und die Maßnahmen führten auch zu

Weiterbildung, allerdings nicht in dem starken

Maße, wie bei den Richtlinien Qualifizierung von

Beschäftigten und Geschäftsführerinnen und

Geschäftsführern der Fall war. Defizite wurden

ebenfalls in einer ersten Phase der Förderung

von Weiterbildungsverbünden sichtbar. Dies

hat uns Anlass gegeben, über diese Richt-

linienelemente nachzudenken und bei der

Neugestaltung der Richtlinien die Erfahrungen

der Evaluatoren wie auch die Statements des

Landesrechnungshofs, aber auch die Ergeb-

nisse des partnerschaftlichen Abstimmungs-

prozesses mit einzubeziehen. Bereits auf der

ESF-Jahrestagung 2006 hatten wir die Dis-

kussion über die Zukunft der vorliegenden

Richtlinie gestartet.

Herausforderungen für KMU
Wir haben leider in Brandenburg noch die

Situation, dass in den kleinen und kleinsten

Unternehmen Personal- und Organisations-

strategien planmäßiger Art nicht so verbreitet

sind, wie sie verbreitet sein müssten. Ich ver-

weise auf eine Untersuchung der Handwerks-

kammer, die das nur für neun Prozent der unter-

suchten Unternehmen in den letzten Jahren

festgestellt hat. Ich verweise auch auf die

Weiterbildungsbeteiligung: Wenn Sie sich das

Betriebspanel anschauen, liegt Brandenburg

knapp über dem ostdeutschen Durchschnitt,

aber die Entwicklungstendenz ist nicht so, wie

man sich das wünschen würde.

In Brandenburg zeichnet sich einerseits ein

zunehmender Bedarf an Fachkräften ab, ande-

rerseits existiert vor dem Hintergrund von Mas-

senarbeitslosigkeit immer noch das Problem

des qualifikatorischen Mismatch von Arbeits-

angebot und Arbeitsnachfrage. Die Unterneh-

men sind gefordert, innovationsfähig zu sein,

neue Produkte und Prozesse zu entwickeln.

Das Thema Qualität in den Unternehmen spielt

eine immer größere Rolle. Es wird immer darauf

ankommen, Qualität zu produzieren und sich

diese letztendlich auch zertifizieren, testieren

oder akkreditieren zu lassen. Das Thema

Wissenstransfer ist wichtig, weil es zum einen

um die Zusammenarbeit von Unternehmen und

Wissenschaft geht. Zum anderen gewinnt die-

ses Thema auch innerhalb der Unternehmen

zwischen den Abteilungen, zwischen Arbeits-

gruppen an Bedeutung. Auf die Unterneh-
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mensstruktur habe ich schon hingewiesen.

Aber auch das Thema Vernetzung, die Poten-

ziale zu nutzen, die durch Kooperation von

Unternehmen mit strategischen Partnern in

professioneller Art entwickelt werden können.

Das sind die Herausforderungen, die sich auch

weiterhin in dieser Förderperiode stellen. Hier

kann das Land Rahmenbedingungen setzen

und auf dem Hintergrund der Strukturschwä-

che der KMU auch Unterstützung leisten.

Fachkräftesicherung
In der Koalitionsvereinbarung für die laufende

Legislaturperiode wurden Ziele formuliert, die

die weitere Richtlinienförderung ebenfalls mit

beeinflussen: Entwicklung und Umsetzung von

Strategien zur Bekämpfung des Fachkräfte-

mangels, Stärkung der betrieblichen Ausbil-

dung, Kompetenzentwicklung durch Qualifizie-

rung in kleinen und mittleren Unternehmen fort-

führen, aber auch die Zusammenarbeit

zwischen Wissenschaft und Wirtschaft verbes-

sern, die neue Förderpolitik durch die Stärkung

von regionalen Wachstumskernen, auch

Cluster genannt, und Branchenkompetenzfel-

dern sowie die Verzahnung vom Arbeitsmarkt

und Wirtschaft entwickeln.

OP-Ziele und Indikatoren
Die folgende Übersicht zeigt die OP-Ziele und

Indikatoren. Das sind nun die Ziele, in die sich

die Förderaktivitäten in der neuen Förderperio-

de einordnen müssen.
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Für die Förderung der Kompetenzentwicklung

durch Qualifizierung in KMU sind die „Stärkung

der strategischen Kompetenzen in KMU, Be-

reich Personal- und Organisationsentwicklung“

(einschließlich der Vereinbarkeit Familie und

Beruf) und dann die berufsbegleitende Qua-

lifizierung der Beschäftigten zentral. Die Tabelle

spiegelt die Ergebnisindikatoren und typischen

Förderaktivitäten. Ferner gibt die Tabelle quan-

titative Zielgrößen vor. Demnach sind in der

neuen Förderperiode in mindestens 2.660 KMU

Beratungen zu Arbeitszeitgestaltung und

Organisationsmodellen durchzuführen, 26.700

Personen sollen an geförderten Weiterbildungs-

maßnahmen teilnehmen. Diese Ziele müssen

nicht alle über die Kompetenzentwicklungs-

richtlinie erreicht werden, aber diese Richtlinie

ist zentral dafür, dass die quantitativen Vor-

gaben letztlich erzielt werden können.

Die neue Kompetenzentwicklungsrichtlinie wird

das übergeordnete Ziel der Stabilisierung und

des fortschreitenden Aufbaus von Arbeits-

plätzen in den kleinen und mittleren Unterneh-

men unseres Landes haben. Die strategischen

Kompetenzen in den kleinen und mittleren

Unternehmen für Personal- und Organisations-

entwicklung sollen gestärkt werden. Die Weiter-

bildungsbereitschaft und die Teilnahme der

Beschäftigten an Weiterbildungen sollen erhöht

und dadurch ihre Beschäftigungsfähigkeit ver-

bessert werden. Wenn ich Ihnen im Folgenden

– wie in der vorliegenden Broschüre zum

Arbeitspolitischen Programm – die Richtlinie

vorstelle, so spiegelt dies den aktuellen Pla-

nungsstand auf Arbeitsebene wider. Das heißt

im Abstimmungsverfahren gibt es keine Garan-

tie dafür, dass alle Förderkonditionen so sind,

wie vorgesehen. Aber Ziel der heutigen Tagung

ist es ja auch, die zukünftige Förderung dem

Prinzip nach darzustellen.

Eckpunkte einer neuen Kompetenzentwick-
lungsrichtlinie
Das erste Richtlinienelement erinnert sozusa-

gen an die Stärken, auch dessen, was die

Evaluierung gezeigt hat: Qualifizierung der

Beschäftigen und des Managements auf Basis

der Qualifizierungsbedarfe. Wir wollen uns im

Wesentlichen an den Förderkonditionen orien-

tieren, wie sie bislang bekannt sind. Wir werden

aber auf Grund von Erfahrungen, die wir auch

gemacht haben, bei so genannten Standard-

qualifizierungen – wozu beispielsweise der

Umgang mit Office-Anwendungen zählt oder

der traditionelle Sprachkurs – einen maximalen

Förderhöchstbetrag festlegen. Dabei wird die

LASA Brandenburg GmbH auf die Erkennt-

nisse der Weiterbildungsdatenbank Branden-

burg zurückgreifen können. Die Förderung von

Produktqualifizierungen wollen wir weiterhin

vermeiden. Es ist natürlich so, dass im Rahmen

von Verträgen, die mit kleinen und mittleren

Unternehmen gemacht werden, die Qualifizie-

rung zum Produkt Bestandteil dieses Vertrages

sein sollte.

Wir wollen ein neues Richtlinienelement einfüh-

ren, das ist das der Qualifizierung von Beschäf-

tigten und des Managements in Themenfeldern

mit hoher Relevanz für die betriebliche Kompe-

tenzentwicklung. Das Stichwort liegt hier auf

dem Wort Themenfeld. Wir wollen eine bessere

oder erweiterte Förderung bieten, insbeson-

dere von der Höhe her, wenn es darum geht,

Maßnahmen zu unterstützen, die inhaltlich

besonders wichtig sind. Bitte haben Sie Ver-

ständnis dafür wenn ich nicht alle Themen im

Einzelnen durchgehen kann. Zu den wichtigen

Themenfeldern zählen die Vereinbarkeit von

Beruf und Familie, die Förderung von Frauen in

der Wirtschaft und Gender Mainstreaming, mit

Blick auf ältere Beschäftigte das Age-Manage-

ment, Qualitätsmanagement sowie die Themen

Arbeitszeit und Wissenstransfer. Viele Themen

haben Sie in den letzten Jahren bereits im

Zusammenhang mit INNOPUNKT-Kampagnen

gesehen.

Wir wollen ein weiteres neues Element vor dem

Hintergrund der fehlenden strategischen Per-

sonal- und Organisationsentwicklung sowie der

Anforderungen der Fachkräftesicherung an die

Unternehmen einführen. Dabei handelt es sich

um das Instrument der Personalchecks für

Fachkräftesicherung. Die Personalchecks sind
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ein Angebot an KMU, das nicht permanent,

sondern alle drei Jahre in Anspruch genommen

werden kann. Die Pflichtmodule bestehen aus

der Analyse der strategischen Unternehmens-

ziele, der Analyse der betrieblichen Personal-

strukturen, der Analyse des Qualifizierungs-

bedarfes für die Beschäftigten und auch für die

Geschäftsführung des Unternehmens. Darüber

hinaus sollten zwei Wahlmodule gewählt wer-

den, die sich aus diesem erweiterten Spektrum

von Themen herauskristallisieren lassen. Am

Ende steht ein qualifiziertes Gutachten in den

einzelnen Modulen aber auch für das Gesamt-

paket. Die Förderung orientiert sich an der

Unternehmensgröße. Der Bedarf bei kleinen

Unternehmen ab fünf Beschäftigten ist natür-

lich wesentlich geringer als bei Unternehmen

mit 120 Beschäftigten und mehr.

Zuwendungsempfänger sind weiterhin kleine

und mittlere Unternehmen. Das können aber in

ganz bestimmten Fällen auch Organisations-

träger sein. Wie viel Unternehmen ein Organi-

sationsträger bündeln muss, das unterliegt

noch einem Abstimmungsprozess. Aber eins

hat sich bei der Evaluierung gezeigt, dass

Anträge von einem Organisationsträger für ein

Unternehmen nicht mehr möglich sein werden.

Es wird bei den Organisationsträgern darauf

ankommen, wieder diese Bündelungsfunktion

wahr zu nehmen.

Meine Damen und Herren, wir wollen unser

Angebot für Investoren im Land Brandenburg,

was wir auf der Basis des Brandenburger

Servicepaketes für Ansiedelung und Erwei-

terung entwickelt haben, fortführen. Die LASA

Brandenburg GmbH wird mit den entsprechen-

den Hinweisen versorgt werden. Ziel ist ein

passgenaues Angebot für den Investor, um im

Standortwettbewerb mit anderen Bundeslän-

dern aber natürlich auch mit dem benachbar-

ten mittelosteuropäischen Ausland erfolgreich

sein zu können.

Für die Qualifizierungsbedarfsanalyse wird die

LASA Brandenburg GmbH im Internet einen

überarbeiteten Leitfaden einstellen. Wir wollen

die Bedarfsanalyse nicht umfänglich erweitern,

sondern wir wollen den Nutzen dieses Instru-

ments für die Unternehmen noch steigern.

Neu und wichtig wird sein, dass das MASGF

die Förderung nunmehr an ein System zur

Sicherung der Qualität binden wird. In vielen

Veranstaltungen wurde zum Thema Qualitäts-

sicherung in der beruflichen Weiterbildung

bereits sensibilisiert und informiert. Im Zusam-

menhang mit den ersten Hartz-Gesetzen hat

das MASGF – auch mit Berlin zusammen –

deutlich gemacht, dass die Qualität in der

beruflichen Bildung verbessert und passge-

naue Qualitätsmanagementinstrumente ent-

wickelt werden sollen. Unterstützt wurde daher

der Aufbau des „Qualitätsmanagement-Stufen-

modells“ – sprich die PAS 1037 – oder insbe-

sondere durch das Bildungsministerium die

„Lernerorientierte Qualitätstestierung Weiter-

bildung“ (LQW).

Viele Bildungsträger sind den damaligen Sig-

nalen und Angeboten auch gefolgt. Viele An-

bieter wenden mittlerweile entsprechende

Verfahren der Qualitätssicherung an. Das

MASGF will nun für seine Förderung im Rahmen

der Kompetenzentwicklungsrichtlinie wie auch

der Kooperationsrichtlinie festlegen, dass

Organisationsträger und Bildungsdienstleis-

tungsunternehmen – wie auch externe Netz-

werkmanager – über ein überprüftes und über-

wachtes System zur Sicherung der Qualität

verfügen müssen.

Vielen Dank.
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Arbeitspolitik für Ältere

Ursula Klingmüller

Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und

Familie des Landes Brandenburg

Sehr geehrte Damen und Herren,

passend zum Thema möchte ich Ihnen zu Be-

ginn ein kleines Zitat vorlesen. Das aktive Wort

zum Sonntag der Zeitung „Der Tagesspiegel“

lautet: „Ihr denkt immer, wenn ihr 60 seid, dann

seid ihr fertig – nein, weitermachen ist die Devi-

se“, von Johannes Heesters, Schauspieler und

Sänger auf seiner Feier zum 104. Geburtstag.

Arbeitspolitik für Ältere im Operationellen
Programm
Unter diesen Ausspruch des alten Schauspie-

lers Heesters als Motto könnten wir das Thema

„Arbeitspolitik für Ältere“ im Operationellen

Programm des ESF stellen. Bis zum Jahr 2020

in 13 Jahren, also in einem recht überschauba-

ren Zeitpunkt, nimmt die erwerbsfähige Bevölke-

rung zwischen 15 und 65 Jahren in Brandenburg

immerhin um ca. 12,5 Prozent ab. Andererseits

wächst die Altersgruppe zwischen 55 und 65

Jahren um die Hälfte, von heute 300.000 auf

dann 450.000 Menschen. Über die Konse-

quenzen dieser Entwicklung sollte man einge-

hend „meditieren“, und je länger ich mir die

Situation vor Augen halte, um so klarer wird mir,

dass wir im Hinblick auf die nahe und mittlere

Zukunft diese Entwicklung mit gezielten

arbeitspolitischen Initiativen für Ältere flankie-

ren müssen.

Die Politik hat für den gesellschaftlichen Um-

gang mit Älteren und ihre Rolle in der Wirtschaft

die Zieldefinitionen zu leisten, indem sie den

entsprechenden öffentlichen Diskurs verfolgt

und aufnimmt. Dies ist geschehen. Ich will da

nicht allein auf die so genannten Lissabon-

Ziele abheben, die Sie alle kennen, zum

Beispiel die Erhöhung der Beschäftigungs-

quote bis 2010 auf mindestens 50 Prozent – in

Brandenburg lagen wir in 2006 bei 44 Prozent –,

sowie die bis dahin zu erreichende Verlänge-
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rung des heutigen durchschnittlichen Renten-

eintrittsalters um fünf Jahre, was sich für uns

gegenwärtig als noch sehr mühsamer Prozess

darstellt. Das Land hat auch die seniorenpoliti-

schen Leitlinien verabschiedet. Für die Arbeits-

politik ist die seniorenpolitische Leitlinie 4 ent-

scheidend. Nach dieser Leitlinie wirkt die

Landesregierung bei Unternehmen und Ver-

bänden grundsätzlich darauf hin, ältere Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer zu beschäfti-

gen, sie weiterzubilden und ihnen durch eine

altersgerechte Arbeitplatz- und Arbeitszeit-

gestaltung die Beschäftigung bis zum gesetz-

lichen Renteneintrittsalter zu ermöglichen. Dies

soll den zu erwartenden Fachkräftemangel und

die Altersarmut abbauen. Im Rahmen ihrer

auch finanziellen Möglichkeiten unterstützt die

Landesregierung die Erhaltung der Kompe-

tenzen und der Beschäftigungsfähigkeit älterer

Beschäftigter sowie die Reintegration älterer

Arbeitsloser in den Arbeitsmarkt.

Wenn man einen Vergleich mit den im Opera-

tionellen Programm des ESF genannten spezifi-

schen und allgemeinen Zielen anstellt, sieht man

schnell, das dort eigentlich alles angesprochen

wird, was auch in der erwähnten seniorenpoliti-

schen Leitlinie 4 thematisiert wird. Durch die

Brandenburger Arbeitspolitik werden die Ziele

in vier Handlungsstränge umgesetzt, in:

• Förderung von Beschäftigten in Betrieben

inklusive einer alters- und alternsgerechten

Arbeitsorganisation und -gestaltung,

• Reintegration in Arbeit,

• Schaffung zusätzlicher Arbeitsangebote

sowie 

• das Angehen neuer Herausforderungen mit

Älteren.

Förderung von älteren Beschäftigten in Be-
trieben – INNOPUNKT und die „Kompetenz-
entwicklungsrichtlinie“
Ich möchte zu jedem der vier Punkte etwas

sagen. Bei der Förderung von älteren Beschäf-

tigten in Betrieben konzentrierte sich das Lan-

desangebot bisher vor allem auf die INNO-

PUNKT-Kampagne „Mehr Chancen für ältere

Fachkräfte“ von 2004-2006. Hiermit wurde das

Thema „Ältere“ angegangen, als es noch bei

weitem nicht in dem Maß „en vogue“ war wie

heute. Mit der INNOPUNKT-Kampagne wurden

Erkenntnisse durch betriebliche Beispiele in

der Praxis untermauert:

• Der Führungskräfteebene kommt eine ent-

scheidende Rolle zu. Das Wissen der Füh-

rungskräfte über die Leistungsfähigkeit Älte-

rer muss gestärkt werden. Die Führungs-

ebene muss für alternsgerechte Entwick-

lungs- und Anpassungsprozesse in den

Unternehmen gewonnen werden: für die

Qualifizierung von Älteren, für Veränderung

der Arbeitsorganisation, für die Durchfüh-

rung gesundheitsfördernder Maßnahmen.

• Insbesondere in Landwirtschafts-, Indus-

trie- und Handwerksbetrieben erweist sich

die Entwicklung von Führungskompetenzen

bei älteren Fach- und Führungskräften sel-

ber als notwendig. Seit der Wende bzw. der

Firmengründung hat oftmals keine diesbe-

zügliche Schulung stattgefunden.

• Erfahrene Fachkräfte, die zudem neues

Wissen und Können erworben haben, sind

anerkannt.

• Es wird eine mittelfristige Daueraufgabe

sein, die Führungskräfte in Unternehmen,

die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen

nachhaltig dafür zu gewinnen, mit der

Weiterbeschäftigung oder Einstellung älte-

rer Kräfte insbesondere die mit ihnen ver-

bundenen Leistungspotenziale zu sehen.

Nur 15 Prozent aller Betriebe in Bran-

denburg führen auf Ältere zielende Maß-

nahmen durch. Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter aber, welche zum Beispiel aufgrund

des Wandels ihrer Aufgaben regelmäßig ler-

nen müssen, haben gute Chancen, dass

ihre Qualifikationen aktuell bleiben und so

ihre Lernfähigkeit und damit ihre Beschäf-

tigungschancen über die gesamte Erwerbs-

biographie erhalten bleiben.

• Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in

die Umgestaltung der Arbeitsorganisation

und Arbeitszeit sowie Gesundheitsförde-

rung aktiv mit einzubeziehen.
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In Fortführung dieser INNOPUNKT-Kampagne

kann man sich im Kontext des ESF-OP in der

Prioritätsachse A auf das konkrete Ziel der

Steigerung der Anpassungs- und Wettbe-

werbsfähigkeit von Beschäftigten und Unter-

nehmen beziehen. Hier wird als spezifisches

Ziel die Verbesserung der Arbeit und Beschäf-

tigungsbedingungen durch altersgerechte und

gesundheitsorientierte Gestaltung der Arbeits-

organisation genannt – das ist für mich das

konkreteste Ziel im ESF-OP, was sich mit der

Frage der Älteren befasst, inklusive der Be-

nennung von Indikatoren: Erhöhung des Anteils

über 50-Jähriger an betrieblichen Neueinstel-

lungen geförderter Betriebe und des Anteils

von KMU mit speziellen Maßnahmen für Ältere.

Wir haben in Fortführung der Ziele der INNO-

PUNKT-Kampagne zurzeit ein Modellprojekt im

Landkreis Elbe-Elster „Gesunde Arbeitsplätze

im demografischen Wandel schaffen“ – ein

Modellprojekt zur gezielten Sensibilisierung

von Unternehmen, was auch von der Bertels-

mann-Stiftung und der Hans-Böckler-Stiftung

unterstützt und von uns im Arbeitsministerium

zusammen mit dem Landesamt für Arbeits-

schutz gesteuert wird. Dem Projekt stehen

Krankenkassen, Berufsgenossenschaften, Ver-

sicherungen und unsere erfahrenen INNO-

PUNKT-Träger beratend zur Seite. Mit diesem

Ansatz kann es gelingen, den Ausgangspunkt

für eine infrastrukturelle Verankerung der

Unterstützung von alternsgerechter Personal-

entwicklung in Betrieben herzustellen.

Außerdem ist im Ergebnis der INNOPUNKT-

Kampgane in die sich in Vorbereitung befin-

dende „Kompetenzentwicklungsrichtlinie“ die

Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen für

alterns- und altersgerechte Arbeitsgestaltung

und Personalentwicklung aufgenommen worden.

Ich möchte für die Inanspruchnahme dieser

Förderung an dieser Stelle ausdrücklich werben.

„Akademie 50 Plus“ mit gezielten Angeboten
Vom Ziel der Reintegration in Arbeit lässt sich

eine direkte Verbindung zur Prioritätsachse B

„Verbesserung des Humankapitals“ herstellen.

Hier lassen sich zurzeit die Maßnahmen der

„Akademie 50 Plus“ einordnen – kein neues

Programm in Brandenburg, aber eines, das

sich seit 2001 doch als sehr robust und erfolg-

reich erwiesen hat. Ein solches niedrigschwelli-

ges Angebot für ältere Arbeitslose und Nicht-

Leistungsbeziehende ist ein großes Plus, weil

nicht die Frage nach dem konkreten Leistungs-

anspruch die Praxis dominiert, sondern unab-

hängig davon jede und jeder Hilfsbedürftige

einbezogen werden kann. Es ist ein ganzheitli-

ches Angebot, bei dem die individuelle Be-

ratung im Vordergrund steht. Es werden auf

regionale Bedarfe abgestimmte fachliche Qua-

lifizierungen angeboten, bei denen die berufli-

chen und außerberuflichen Kompetenzen der

Teilnehmenden Berücksichtigung finden. Über

direkte Arbeitgeberkontakte werden Arbeits-

plätze akquiriert und vermittelt. Die „Akademie

50 plus“ hat eine Scharnierfunktion insbeson-

dere hinsichtlich der Förderinstrumente für

Ältere. Durch Öffentlichkeitsarbeit und direkte

Arbeitgeber-Kontakte trägt sie zu deren Ver-

breitung und Anwendung bei.

Auch das Prinzip der Freiwilligkeit der Teil-

nahme und das flexible Eingehen auf die indi-

viduelle Situation haben zum Erfolg maßgeblich

beigetragen. Mit etwas über 6.000 erreichten

Personen seit 2001 hat das Programm zwar

quantitativ einen eher geringeren Zuschnitt, in

jedem Arbeitsagenturbezirk arbeitet nur jeweils

ein Träger, aber die Ergebnisse können sich

sehen lassen: Für 31 Prozent der zwischen

März 2006 und September 2007 erreichten

Teilnehmenden ergaben sich positive berufli-

che Perspektiven, 19 Prozent wurden sogar in

Arbeit vermittelt. Es wird ein Strauß spezifischer

Qualifikationen, zum Beispiel zu EDV, Touris-

mus, Gästeführung, Lager und Logistik oder

auch aus dem Pflegebereich, angeboten. Zum

Teil finden Qualifizierungsmodule bei potenziel-

len Arbeitgebern statt, was eine Integration

deutlich befördert. Aufgrund dieser bisher ins-

gesamt guten Ergebnisse wurde das Landes-

programm „Akademie 50 Plus“ bis Ende 2008

verlängert.
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Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze
Lassen Sie mich jetzt zur Schaffung zusätz-

licher Arbeitsangebote kommen. Dies korre-

spondiert mit der Prioritätsachse C im ESF-OP

„Verbesserung des Zugangs zu Beschäftigung

sowie der sozialen Eingliederung von benach-

teiligten Personen“.

Hier ist an erster Stelle natürlich die Förderung

der „Regionalbudgets“ zu nennen. Im Rahmen

dieser Förderung, für die in der neuen ESF-

Förderperiode bis Ende 2013 120 Millionen

Euro aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF)

zur Verfügung stehen, werden den Kreisen und

kreisfreien Städten Mittel an die Hand gegeben,

die sie nach den regionalen Erfordernissen und

Entwicklungskonzeptionen für arbeitsmarktpoli-

tische Zwecke einsetzen können. Wenn es die

regionale Situation verlangt, haben sie so die

Möglichkeit, Ältere verstärkt zu fördern.

Die Arbeitsministerin Frau Ziegler hat sich für

die Neuen Bundesländer in der Arbeitsgruppe

Arbeitsmarkt unter Leitung des Bundesminis-

ters für Arbeit und Soziales intensiv für die

Förderung von Arbeitsplätzen und Schaffung

zusätzlicher öffentlicher Arbeitsangebote für

Langzeitarbeitslose eingesetzt, wovon natürlich

auch Ältere profitieren, da sie verstärkt von

Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind. Von

26.300 älteren Arbeitslosen über 55 Jahren

waren in Brandenburg 43 Prozent oder 12.000

Personen im Jahresdurchschnitt 2006 langzeit-

arbeitslos. Die durchschnittliche Dauer der

Arbeitslosigkeit bei den Älteren ab 50 Jahren

beträgt zurzeit 73 Wochen, dagegen bei allen

Arbeitslosen nur 44 Wochen.

Einerseits handelt es sich um den Beschäf-

tigungszuschuss nach § 16 a SGB II. Den Zu-

schuss können Arbeitgeber erhalten, um zu

erwartende Minderleistungen von Arbeitneh-

mern auszugleichen. In erster Linie sollen

gewerbliche Unternehmen davon Gebrauch

machen. Der Zuschuss wird bis zu einer Höhe

von 75 Prozent der Lohnkosten gewährt. Zu

den zwei vermittlungshemmenden Merkmalen,

die neben der Langzeitarbeitslosigkeit vorlie-

gen müssen, gehört auch ein Alter über 50

Jahren. Der Zuschuss kann nach einer zweijäh-

rigen Förderfrist, wenn erforderlich, auf Dauer

gewährt werden. Dies ist ein systematischer

Durchbruch! Dadurch können viele schwerver-

mittelbare ältere Langzeitarbeitslose die Chan-

ce bekommen, bis zu ihrem Ruhestand beruf-

lich aktiv zu sein.

Andererseits soll mit dem „Kommunal-Kombi“

in Regionen mit verfestigter Arbeitslosigkeit –

vor allen Dingen in Ostdeutschland – Arbeits-

lose, die zwei Jahre und länger Arbeitslosen-

geld II bezogen haben – und das sind oftmals

Ältere – , bei Kommunen oder gemeinwohl-

orientierten Unternehmen beschäftigt werden.

In Brandenburg können neun Landkreise und

drei kreisfreie Städte – alle mit Arbeitslosen-

quoten über 15 Prozent – von der Förderung

profitieren.

Aus Sicht eines Landes muss man die För-

derungen für Ältere von Seiten des Bundes

bzw. der Bundesagentur für Arbeit beobachten,

ihre Möglichkeiten nutzen und eigene Ange-

bote klug verorten.

Von Fontane lernen 
Nun komme ich zu meinem letzten Punkt: „Neue

Herausforderungen mit Älteren angehen“. Und

da möchte ich auf unsere Ministerin verweisen,

die jüngst in ihrer Rede bei der Tagung „Forum

Ältere und Arbeit“ deutlich gemacht hat, dass

unsere Wirtschaft zukünftig auch mit älteren

Belegschaften ihre Innovationskraft nicht nur

wird erhalten, sondern auch steigern müssen.

Diesen Zusammenhang zu meistern, mit geeig-

neten Herausforderungen das Leistungspoten-

zial Älterer zu entwickeln, empfinde ich als sehr

spannende Aufgabe. Hier muss man in der

Praxis, das haben auch Erfahrungen aus NRW

gezeigt, sehr gezielt daran gehen, diese

Herausforderungen zu bestimmen.

Oft wird Kreativität mit jugendlichem Alter ver-

bunden, denken wir an Heisenberg, der die

Beschreibung der Unschärferelation mit 23

Jahren entwickelt hat, auch Albert Einstein war
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bei der Veröffentlichung des grundlegenden

Artikels zur speziellen Relativitätstheorie 1905

erst 26 Jahre alt. Andererseits hat Theodor

Fontane einen Roman wie den „Stechlin“ im

Alter von 75 Jahren geschrieben. Das sollte uns

zeigen, dass Kreativität auch bei älteren

Menschen vorhanden ist. Wir überlegen im

Ministerium daher im Moment, ob wir mit einer

speziellen Förderung die Verbreitung von spe-

ziell für Ältere geeigneten neuen Qualifizie-

rungsformen anregen können, zum Beispiel

durch kreative Projektarbeit. Betriebe könnten

Aufgabenstellungen formulieren, für die an

Hochschulen im Rahmen der kreativen

Projektarbeit Lösungen und Umsetzungsbei-

spiele gesucht werden. Durch die Einbindung

von Betrieben ist eine starke betriebliche Praxis

hergestellt, und es werden Möglichkeiten eröff-

net, dass Teilnehmer an der kreativen Projekt-

arbeit im Anschluss eine Beschäftigung finden.

Bei dieser spezifischen Form der Qualifizierung

sollen möglichst viele Ideen entwickelt und kre-

ativitätsfördernde Methoden eingesetzt wer-

den. Die Themen bzw. Inhalte der Projektarbeit

sollen möglichst im Bereich der Branchen-

kompetenzfelder, der Seniorenwirtschaft, wel-

che nicht nur Dienstleistungsangebote sondern

auch alterspezifische Produktherstellung und 

-gestaltung umfasst, des Umweltschutzes oder

der Folgenminderung der Klimaveränderung

auf lokaler Ebene angesiedelt sein.

Im Ergebnis der definierten Projektarbeit soll

ein „höherwertiges Produkt“ entstehen, wie

etwa ein Konzept, ein Entwurf, eine Computer-

animation, eine Dokumentation, eine Produkt-

oder Dienstleistungsentwicklung oder eine

Marktanalyse.

Wir überlegen, ob wir diesen Ansatz im Rah-

men der nächsten INNOPUNKT-Initiative auf-

greifen. Wichtig wäre, eine solche Initiative mit

einer formativen Evaluation zu begleiten, damit

man Erkenntnisse aus dem laufenden Prozess

rückkoppeln kann. Soviel erstmal zum Thema

Arbeitspolitik für Ältere aus der „Werkstatt“ des

Arbeitsministeriums.
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Thomas Ruben

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur

des Landes Brandenburg

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin Thomas Ruben und arbeite in der Kultur-

abteilung des Ministeriums für Wissenschaft,

Forschung und Kultur des Landes Branden-

burg (MWFK). Ich bin u. a. zuständig für Kultur-

entwicklungsplanung, Kulturstatistik und für die

Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Ar-

beit, Soziales, Gesundheit und Familie des Lan-

des Brandenburg (MASGF). Ich werde Ihnen

keinen Vortrag zur Arbeitspolitik halten. Das

müssen schon die dafür fachlich zuständigen

Kollegen aus dem MASGF übernehmen. Was

Sie von mir erwarten können, sind Informatio-

nen zur Kulturpolitik. Ich will Ihnen berichten,

welche Gründe uns bewogen, ESF-Mittel für

den Kulturbereich zu planen, mit welchen Zie-

len und in welchen Zusammenhängen diese

eingesetzt werden sollen.

Kommunale Kulturhoheit, Aufgaben der Län-
der und des Bundes
Vorab ein paar grundsätzliche Informationen

zum Kulturbereich. Das ist wichtig, weil einige

Besonderheiten auch beim Einsatz des ESF zu

beachten sind. Der Kulturbereich ist in der

Bundesrepublik kaum gesetzlich geregelt. Aus

den Erfahrungen des Dritten Reiches heraus

hat das Grundgesetz Kultur vorrangig in die

Verantwortung der Bürger und ihrer örtlichen

Gemeinschaften gelegt. Das begründet die

sogenannte „kommunale Kulturhoheit“. Kultur

ist daher eine Selbstverwaltungsaufgabe der

Kommunen, was in Abgrenzung von staatlich

zugewiesenen Pflichtaufgaben oft als freiwillige

Leistung bezeichnet wird.

Weiterhin wird im Grundgesetz nach föderalen

und subsidiären Regeln auch den Ländern und

dem Bund Verantwortung zugeteilt. Im Prinzip

haben die Länder überregionale und der Bund

nationale Aufgaben zu erfüllen. Vereinfacht ge-

sagt: Wenn dabei die näher dran liegende

Gebietskörperschaft überfordert ist, hilft die

größere. Ein einleuchtendes Beispiel ist hierfür

etwa die Stiftung Preußische Schlösser und

Gärten, die zu großen Teilen auf dem Gebiet

der Stadt Potsdam liegt. Dass die Finanzierung

des Weltkulturerbes die Stadt völlig überfordern

würde, liegt auf der Hand. Daher haben hier

das Land, der Bund und auch Berlin eine Auf-

gabe zu erfüllen.

Kultur ist, wie Menschen ihr Leben organisieren

und die dabei entstehenden oder genutzten

materiellen und immateriellen Güter. Kultur in

dieser weiten Auffassung ist in der Bundes-

republik kein Gegenstand der Politik. Kultur-

politik richtet sich auf das Erbe – Denkmal-

pflege, Archive, Museen, Gedenkstätten, auf

kulturelle Bildung, Soziokultur, Bibliotheken und

auf bildende und darstellende Kunst, Literatur

und Musik. Auf der kommunalen Ebene kommt

noch die Weiterbildung (VHS) dazu, in einigen

Bundesländern Religion und Weltanschauung

sowie Kunsthochschulen.

Wer welche Aufgaben hat, ist mit wenigen Aus-

nahmen (Musikschulen, Archive, Denkmalpfle-

ge) nur allgemein und nicht per Gesetz einrich-

tungs- oder projektscharf definiert. Daher

verständigen wir uns jährlich mit den Landkrei-

sen, Kommunen, Verbänden und größeren Kul-

tureinrichtungen über aktuelle und langfristige

Aufgaben und versuchen unser Handeln abzu-

stimmen. Das ist ein ziemlich großer Aufwand,

aber auch ein schönes Beispiel für einen part-

nerschaftlichen Prozess auf einer freiwilligen

Basis.

Akteure der Kulturpolitik
In dem Bereich, für den Kulturpolitik Verant-

wortung trägt, sind drei Akteursgruppen zu

unterscheiden. Wir haben es mit Einrichtungen

und Projekten zu tun, die nicht gewinnorientiert

sind – hierzu zählen private Initiativen der Bür-

ger oder Vereine auf der einen und die öffentli-

chen Initiativen der Kommunen und des Landes

auf der anderen Seite. Drittens haben wir es mit

gewinnorientierten Trägern zu tun. Dazu zählen
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beispielsweise freiberufliche Künstler, kommer-

zielle Musik- oder Tanzschulen oder auch eini-

ge privat betriebene Museen.

Die Kulturpolitik des Landes darf nur solche

Projekte und Einrichtungen unterstützen, die

nicht gewinnorientiert arbeiten. Dies unter-

scheidet uns auch ganz klar etwa vom Auf-

gabenbereich des Wirtschaftsministeriums, ein

wenig auch vom MASGF oder anderen Res-

sorts. In der Wirklichkeit und der Praxis des

Kulturbetriebs jedoch sind die hier skizzierten

Segmente eng miteinander verwoben und von-

einander abhängig. In kommunalen Einrichtun-

gen treten sehr wohl künstlerische Unternehmer

auf, die kommunalen oder vereinsgetragenen

Galerien sind der Marktplatz für selbstständige

Künstler und die staatlich anerkannten Musik-

schulen beschäftigen zahlreiche freiberufliche

Musiklehrer. Wir sind daher einerseits darauf

angewiesen, gute Partner in anderen Politik-

bereichen zu haben, um an den Stellen gute

Bedingungen zu schaffen, die wir selbst nicht

erreichen können.

Wir haben aber andererseits Einiges anzubie-

ten – nämlich die Unterstützung für Prozesse in

anderen Politikfeldern: in der Wirtschaftspolitik

(Stichwort Kulturwirtschaft und Kulturtouris-

mus), in der Arbeitspolitik (deshalb sind wir

heute hier), in der Bildungspolitik (Stichwort

Ganztagsschulen), in der Politik für den ländli-

chen Raum (Stichwort Kulturlandschaften) so-

wie in der Stadtentwicklungspolitik, deren Infra-

strukturprojekten Kultur Leben einhauchen

kann. Denn wir haben es im Kulturbereich über-

wiegend mit hervorragend ausgebildeten Per-

sonen zu tun, deren Beruf Kreativität erfordert

und trainiert. Und weil wir hier auf einer ESF-

Tagung sind, soll auch erwähnt sein, dass

Frauen in Kunst und Kultur überproportional

vertreten sind.

Einsatz des ESF im Kulturbereich
Soweit der Überblick. Nun zum Einsatz des ESF

im Kulturbereich. Seit mehreren Jahren ist der

demografische Wandel ein wichtiges Thema

der Politik des Landes – auch der Kulturpolitik.

Wir wissen, dass wir weniger und älter werden

und dass ein zunehmender Frauenmangel ein-

treten wird. Diese Entwicklung wirkt sich direkt

auf eine Reihe von Kulturträgern und deren

Angebote aus, weil das lokale Publikum älter

wird und kleiner. Aus diesem Grund muss es

zukünftig auch um eine altersgerechte Infra-

struktur gehen, die besser zugänglich ist, es

muss sich gleichzeitig die Reichweite der An-

gebote erhöhen und die neuen Medien müssen

dabei besser genutzt werden.

Die zweite Auswirkung ist mittelbarer, aber fol-

genreicher: Ostdeutsche Kommunen beziehen

etwa zwei Drittel ihrer Ausgaben aus dem Fi-

nanzausgleich. Der wird überwiegend anhand

der Einwohnerzahlen errechnet. Verminderte

Einwohnerzahlen führen zu einer sinkenden

Leistungsfähigkeit der öffentlichen Hand.

Gleichzeitig steigen die Ausgaben für den

Rückbau und den Erhalt der Infrastrukturen. Wir

müssen also damit rechnen, dass das Geld

zum Betrieb kommunaler und kommunal geför-

derter Leistungen knapper wird.

Der Kulturbereich muss sich in den kommen-

den Jahren – so wie andere Bereiche der

Daseinsvorsorge auch – darauf einstellen. Aus

unserer Sicht heißt das: Kultur muss effizienter

werden. Aufwand und Nutzen müssen genauer

kalkuliert werden. Und möglicherweise wird

nicht jede Einrichtung aufrechtzuerhalten sein.

Aber das bedeutet nicht, dass die Anpassung

nur durch Rückbau erfolgt. Kultur muss da prä-

sent sein, wo die Menschen sind – also in den

Zentren. Und Kultur wird sich in ihnen neue

Arbeitsfelder erschließen: Die Bibliothek wird in

die Nähe der Ganztagsschule rücken und

zusätzlich Kinder betreuen. Die Kunstschule

wird neben den Angeboten für Kinder und

Jugendliche ganz neue Angebote für Senioren

vielleicht sogar im städtischen oder privat

betriebenen Altersheim anbieten, welches die

schlecht versorgten Senioren der umliegenden,

sich entleerenden Dörfer aufnimmt. Der Archi-

var wird in einem Teil der Arbeitszeit zugleich

Touristen betreuen, das Museum wird einen

Museumsshop aufbauen und einen Teil der
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dort zu verkaufenden Dinge vielleicht selbst

produzieren.

Ich bin mir zudem sicher, dass heute weitge-

hend separat operierende Bereiche wie Ju-

gendarbeit, Seniorendienste, Kinderbetreuung,

Schule, aber auch lokale Wirtschaftszweige,

wie Tourismus oder Gesundheitswirtschaft,

enger zusammenrücken werden.

Diese wenigen Beispiele verdeutlichen, dass

es nicht um einen Rückbau geht, sondern um

die Stabilisierung bestehender und um neue

Arbeitsplätze, die Ausbildungen in heteroge-

nen Berufsfeldern voraussetzen und um – ich

sage es ganz bewusst – neue Geschäfts-

modelle, denn vieles davon wird nur auf der

Grundlage freiberuflicher, selbstständiger Tä-

tigkeit funktionieren.

Kultur ist also nicht ein Verlierer im demografi-

schen Wandel, sondern auch ein überall vor-

handener Rohstoff zum Gegensteuern. Das

wird zunehmend erkannt und daraus erklärt

sich auch das neue Interesse an Kulturwirt-

schaft. Hinzu kommen noch die Möglichkeiten

des Kulturtourismus, die erst ansatzweise wirk-

sam gemacht wurden. Das profiliert nicht nur

die Städte, sondern es kommen zusätzlich

Menschen in die Regionen, die Leistungen nut-

zen und Geld ausgeben.

Ein schönes kleines Beispiel dafür ist Meyen-

burg in der Prignitz mit knapp 2,5 Tausend

Einwohnern. Die Bibliothek mit Veranstaltungen

und ein privates Museum sind vor etwa zwei

Jahren in das ungenutzte Schloss eingezogen

und haben mit einem guten Programm Besu-

cher aus Hamburg bis Berlin angelockt. In Mey-

enburg hat prompt gegenüber vom Schloss

das erste Hotel aufgemacht.

Wir wollen Mittel aus dem ESF einsetzen, um

mithilfe von Qualifizierung derartige Prozesse

zu unterstützen. Es geht also in der Prioritäts-

achse A nicht um die Verbesserung der künst-

lerischen oder kulturellen Kernkompetenzen.

Wir wollen Selbstständigkeit im Kulturbereich

unterstützen, wir wollen kulturellen Trägern hel-

fen, zusätzlich wirtschaftliche Geschäftsberei-

che aufzubauen und wir haben Unterstützung

für das Erlernen zusätzlicher beruflicher Quali-

fikationen vorgesehen.

Für die Bibliothekarin, die lernen muss, mit Kin-

dern pädagogisch richtig umzugehen, die Künst-

lerin, die etwas über Senioren dazulernt, für die

Mitarbeiter von Kultureinrichtungen, die be-

triebswirtschaftliches Wissen benötigen, um

effizienter zu werden, den Museumsleiter, der

sich den Tourismus erschließen und den Kultur-

manager, der sich selbstständig machen will.

Dass dies möglich ist, zeigen einige Modelle

aus der letzten EU-Förderperiode. Die INNO-

PUNKT-14-Kampagne des MASGF versam-

melte sechs Projekte, die erfolgreich an der

Schnittstelle von Kultur, Wirtschaft und Touris-

mus wirkten. Die Tatsache, dass eine Mehrzahl

von ihnen fortgesetzt wird, unterstreicht ihren

Erfolg. Und wir haben gemeinsam mit dem

MASGF die Anpassung der Qualifikation von

Arbeitnehmern kultureller Einrichtungen an ein

älter werdendes Publikum gefördert. Dieses

Modellprojekt „Kultur im Wandel“ hat Senioren

sogar in eine soziokulturelle Einrichtung geführt

und bis zum Bundespräsidenten Interesse

gefunden.

ESF im Kulturbereich unterstützt Struktur-
politik anderer Politikbereiche
Der Einsatz des ESF im Kulturbereich erfolgt

also nicht isoliert, sondern wir wollen die Struk-

turpolitik anderer Politikbereiche unterstützen.

Der Einsatz ist daher eingebettet in die großen

Planungsinitiativen der Landesregierung. Näm-

lich die der Regionalen Wirtschaftskerne (RWK)

mit ihren Strukturentwicklungskonzepten (SEK)

und die Integrierten Stadtentwicklungskonzep-

te (INSEK) der Stadtumbaustädte. In beiden

Planungsgruppen geht es darum, die Weichen

der zukünftigen Entwicklung der Kommunen

und Regionen neu zu stellen. Es sind Planun-

gen zur Stadt- und Infrastrukturentwicklung, die

in den Kommunen erfolgen. Die Landesregie-

rung wird die auf diesen Planungen beruhen-
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den prioritären Projekte unterstützen – unter

anderem auch aus EFRE-Mitteln.

Das klingt alles ganz unkünstlerisch und

scheint Kultur nicht zu berühren. Aber, dieser

Eindruck trügt. Zwei kleine Beispiele dafür zum

Abschluss. Ein INNOPUNKT-14-Projekt, das

„Kulturgewerbequartier“, oder wie es heute

heißt „kulturgewinn“, ist gerade zum prioritären

Projekt des Regionalen Wirtschaftskerns

Potsdam erklärt worden. Es wird als ein wesent-

liches Schlüsselvorhaben für die wirtschaftliche

Entwicklung der Region angesehen. Es wäre

vor wenigen Jahren noch völlig undenkbar

gewesen, dass ein Projekt, das Künstlern und

Kulturarbeitern beim wirtschaftlichen Erfolg

hilft, einen derartigen Rang eingeräumt be-

kommt.

Ein zweites Beispiel. Wir haben in der Priori-

tätsachse B ein kleines Programm vorgesehen,

mit dem Qualifizierung, Kooperation und Ab-

stimmung in Regionen unterstützt werden soll.

Hintergrund ist, dass kulturelle Angebote einer

Kommune oder eines regionalen Zentrums

meist nicht nur für die Stadt wichtig sind, son-

dern auch für die Bewohner des Umlandes. Die

Planungen der INSEK verlaufen jedoch weitge-

hend stadtintern. Mit diesem Programm wollen

wir also die regionale Komponente der Planun-

gen stärken und den Trägern der Kultur Sicher-

heit in Bezug auf ihre Perspektiven geben, was

ja wesentlich für die Arbeitsplätze und deren

bedarfsgerechte Qualifizierung ist. Erfreulich

ist, dass uns bereits zwei Anträge aus RWKs

vorliegen, die eine solche regionale Abstim-

mung tatsächlich machen wollen.

Kofinanzierung 
Wirklich zum Schluss noch drei Hinweise. Wir

können nur reine ESF-Mittel einsetzen. Die Trä-

ger müssen also selbst für die Sicherstellung

der nationalen Kofinanzierung sorgen. Zwei-

tens: Die Projekte können nicht am grünen

Tisch entworfen werden. Sie werden nur funk-

tionieren, wenn die Kommunen, die kulturellen

Träger und Künstler von Beginn an einbezogen

werden – also die ganze Bandbreite der Trä-

gerlandschaft im Kulturbereich. Darauf werden

wir achten. Und schließlich: Wir haben bei der

Bedarfsermittlung berücksichtigt, dass dem

Land Brandenburg gegenüber der vergange-

nen Förderperiode weniger ESF-Mittel zur Verfü-

gung stehen. Es stehen nur sehr wenig Förder-

mittel zur Verfügung. So wenig, dass wir keine

amtlichen Förderrichtlinien erstellen werden.

Ich danke Ihnen für das Interesse.
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Im Zentrum des Meinungsaustausches in der

AG 1 zum Thema „Steigerung der Anpassungs-

und Wettbewerbsfähigkeit von Beschäftigten in

Unternehmen“ stand die Vorstellung und Dis-

kussion von wichtigen neuen Förderprogram-

men und Programmvorhaben innerhalb der

Prioritätsachse A des Operationellen Pro-

gramms für die Umsetzung des ESF in den

Jahren 2007–2013. Den wesentlichen Inhalt der

Diskussion bildeten Fragen der inhaltlich-kon-

zeptionellen und Aspekte der antragstechni-

schen Ausgestaltung der Prioritätsachse.

Alle ausgewählten und vorgestellten Förder-

vorhaben griffen relevante Problemlagen des

Landes auf, insbesondere die Berücksichtigung

des demografischen Wandels, die Notwen-

digkeit der Deckung des Fachkräftebedarfs,

und darin eingebunden, die Einbeziehung ins-

besondere auch Älterer in Kompetenzerhalt

und -entwicklung. Konkret wurden Aspekte der

Förderung von Qualifizierung von Beschäftig-

ten in Unternehmen der Wirtschaft, die Qualifi-

zierung in Kulturberufen sowie die Nutzung der

kreativen Potenziale Älterer thematisiert.

Veränderung und Kontinuität in den Förder-
ansätzen
Die Präsentation der neuen Förderprogramme

bzw. Programmentwürfe zeigte, dass und wie

sich die geplanten Maßnahmen in die EU-Ge-

meinschaftsstrategie für Wachstum und Be-

schäftigung und die neue Entwicklungsstra-

tegie des Landes „Stärken stärken“ einbinden.

In den Vorträgen und der Diskussion wurde

deutlich, dass sich der Einsatz des ESF in der

Prioritätsachse A wesentlich auf die Stärkung

wirtschaftsbezogener Rahmenbedingungen

für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit fokus-

siert. Der Ansatz Brandenburgs ist, Wachs-

tumskräfte durch räumliche und sektorale

Fokussierung von öffentlichen Mitteln, insbe-

sondere auf Regionale Wachstumskerne und

Branchenkompetenzfelder, zu unterstützen. Der

ESF wirkt hier insbesondere in Richtung Ent-

wicklung der sogenannten weichen Stand-

ortfaktoren. Wesentliche Ziele, so Dr. Angelika

Niesler, Ministerium für Arbeit, Soziales, Ge-

sundheit und Familie des Landes Brandenburg

(MASGF), in ihren einführenden Worten, seien

u. a. die Verbesserung der Strategiefähigkeit

von Unternehmen, der Erhalt und das Schaffen

neuer Arbeitsplätze mithilfe von Qualifizierung,

die Erweiterung der Bildungsbeteiligung der

Beschäftigten und nicht zuletzt die Verbesse-

rung der Qualität der Arbeitsbedingungen.

In der Diskussion wurde augenscheinlich, dass

es trotz oder vielleicht gerade wegen des neu-

en förderpolitischen Ansatzes des Landes kei-

nen Kurswechsel bezüglich der Wertschätzung

von berufs- und tätigkeitsbezogener Qualifizie-

rung sowie dem politischen Willen zu öffentli-

cher Förderung gibt. Weiterhin gelte es, die

strategischen Kompetenzen in kleinen und mitt-

leren Unternehmen im Bereich Personal- und

Organisationsentwicklung zu stärken, die Wei-

terbildungsbereitschaft und Weiterbildungs-

teilnahme zu erhöhen und damit die Beschäf-

tigungsfähigkeit zu verbessern. Das belegten

auch die von Dr. Swen Hildebrandt, MASGF,

aufgezeigten Evaluierungsergebnisse zum

Programm „Förderung der Kompetenzentwick-

lung durch Qualifizierung in kleinen und mittle-

ren Unternehmen“ (PRÄV 1). Mit der von ihm

vorgestellten neuen Qualifizierungsrichtlinie für

KMU werde weiter der integrierte Ansatz von

betrieblicher und individueller Kompetenzent-

wicklung umgesetzt. So müsse auch in Zukunft

nachgewiesen werden, wie die angestrebte

Qualifizierung an den unternehmerischen Ent-

wicklungszielen ansetze und gleichzeitig den

individuellen Bedarfen der Beschäftigten und

des Managements entspreche.

Neben der politischen Forderung nach Steige-

rung der Erwerbstätigkeit und nach Abbau der

Arbeitslosigkeit gelte es, noch mehr Wert auf

die Qualität der Arbeitsbedingungen zu legen.

Auch dazu könne Kompetenzentwicklung beitra-

gen. Deshalb würden den Themen zur Verein-

barkeit von Familie und Beruf, alterns- und
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altersgerechte Arbeitsorganisation und Ar-

beitsgestaltung oder zur Einführung und Ver-

breitung von Systemen zur Stärkung der Ge-

sundheitskompetenz besondere Bedeutung

beigemessen.

Von Interesse für die potenziellen Projektträger

war die durch Dr. Hildebrandt in der Diskussion

dargestellte Möglichkeit des nahtlosen Über-

gangs von der alten PRÄV-1-Richtlinie zum

neuen Qualifizierungsprogramm für KMU. So

solle die Förderung möglichst ohne Bruch statt-

finden. Deshalb sei es noch bis 1. Februar 2008

möglich, Anträge nach der alten Richtlinie zu

stellen. Die beantragten Maßnahmen müssten

jedoch bis spätestens 31. Dezember 2008 be-

endet sein. Auf Nachfrage von Frau Sylvia

Seelig vom Bildungszentrum der HWK Frank-

furt (Oder) nach der Höhe des Eigenanteils bei

der Finanzierung der Maßnahmen, bekräftigte

Dr. Hildebrandt, dass nach wie vor ein Eigen-

anteil von 30 % geplant sei.

In der Diskussion wurde von Ulrich Hoffmann,

RKW Brandenburg GmbH, die Frage aufgewor-

fen, wie die von Frau Hélène Clark von der Brüs-

seler EU-Kommission aufgezeigten Möglichkei-

ten der Vereinfachung der Antragstellung z. B.

durch Pauschalierung der indirekten Kosten bei

der zukünftigen Förderung berücksichtigt wür-

den. In der Antwort wurde darauf hingewiesen,

dass sich die Vergabe von öffentlichen Mitteln

nach der Landeshaushaltsordnung (LHO), ins-

besondere den §§ 23 und 44 LHO sowie den

dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften, rich-

ten müsse. Der Bereich Fördermittelmanage-

ment der LASA Brandenburg GmbH werde

gemeinsam mit der ESF-Fondsverwaltung die

Rahmenbedingungen für eine mögliche Ände-

rung des Verfahrens klären.

Kreativität Älterer nutzen
In der Diskussion rief Ursula Klingmüller, MASGF,

dazu auf, das Programm zur Kompetenzent-

wicklung in Unternehmen auch für die spezifi-

sche Gruppe der Älteren im Betrieb zu nutzen.

Nicht zuletzt deshalb, weil der Zustrom junger

Arbeitskräfte in das Beschäftigungssystem in

Brandenburg in absehbarer Zeit abnehmen

werde. In ihrem Beitrag betonte sie, dass die

Landesregierung nach wie vor bei Unternehmen

und Verbänden darauf hinwirke, ältere Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer zu beschäftigen, sie

weiterzubilden und ihnen durch eine altersge-

rechte Arbeitsplatz- und Arbeitszeitgestaltung

die Beschäftigung bis zum gesetzlichen Renten-

eintrittsalter zu ermöglichen.

Im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten und

in Kohärenz mit der Förderung des Bundes

unterstütze die Landesregierung sowohl die

Erhaltung der Kompetenzen und der Beschäfti-

gungsfähigkeit älterer Beschäftigter als auch

die Reintegration älterer Arbeitsloser in den

Arbeitsmarkt. So befinde sich, nach Aussagen

von Ursula Klingmüller, gegenwärtig ein Förder-

programm des Landes in Vorbereitung, das

ältere Arbeitslose dabei unterstützen soll, ihr

kreatives Leistungspotenzial durch marktnahe

Herausforderungen zu entfalten. So könnte kre-

ative Projektarbeit von Teams älterer qualifizier-

ter Arbeitsloser zur Entwicklung innovativer

Produkte oder Dienstleistungen beitragen.

Durch das Erleben und Darstellen der eigenen

Kompetenzen werde das Selbstwertgefühl

gestärkt, soziale Anerkennung erfahren und

ggf. der Wiedereinstieg in Beschäftigung er-

möglicht. Deshalb müsse Wert darauf gelegt

werden, dass die Entwicklungsvorhaben markt-

orientiert ausgerichtet seien.

Dr. Klaus Brandenburg von der INVENT.NET

GmbH, Rüdiger Blask von der FAW gGmbH

Fürstenwalde und Gerd Henning vom Lotsen-

dienst STIC Wirtschaftsfördergesellschaft Mär-

kisch-Oderland mbH unterstützten diesen An-

satz. Ältere und Kreativität schlössen sich nicht

aus, so die einhellige Meinung. So könnten

gerade ältere Menschen komplexe Zusammen-

hänge besser erfassen und durch ihre Erfah-

rung verschiedene Wissensgebiete vernetzen.

Kreativität sei die Fähigkeit, Neues zu erken-

nen. Innovativität aber die Fähigkeit, diese

neuen Ideen auch umsetzen zu können. Das

erfordert in der Regel einen betrieblichen oder

betriebsnahen Kontext.
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Dabei sollten nach Auffassung der Diskus-

sionsteilnehmer aber nicht nur Arbeitslose mit

akademischem Abschluss in die Projektarbeit

einbezogen werden. Gerade auch qualifizierte

Facharbeiter/-innen könnten kreative Potenziale

zur Generierung von Innovationen in das Pro-

jektteam einbringen.

Qualifizierung im Kulturbereich
Innerhalb der Prioritätsachse A wird zukünftig

auch die Förderung der Qualifizierung und

Existenzgründung von Kulturschaffenden erfol-

gen. Dabei gelte es, den besonderen Anfor-

derungen in diesem Bereich Rechnung tragen,

so Thomas Ruben vom Ministerium für Wissen-

schaft, Forschung und Kultur (MWFK). Diese

ließen sich auf Grund der heterogenen Be-

schäftigungssituation im Kunst- und Kultur-

bereich nicht ohne Weiteres in das bestehende

System der Förderung von Beschäftigten in

KMU oder für Existenzgründungen umsetzen.

Ziel des vom MWFK verantworteten Qualifizie-

rungsprogramms sei die Nutzung der Ressour-

ce Kultur für Arbeitsplätze, für Unternehmen, für

die Profilierung von Kommunen und Regionen

und für die kulturelle und wirtschaftliche Ent-

wicklung des Landes. Eine zunehmende Be-

deutung hätten Projekte, die im Kontext anderer

Politikfelder strukturpolitisch wirksam würden.

Die geplanten Maßnahmen richteten sich des-

halb sowohl auf die Qualifizierung zur Erlan-

gung der Selbstständigkeit im Kulturbereich als

auch auf die Erschließung neuer Geschäfts-

felder an den Schnittstellen von Kultur zu

Wirtschaft und Tourismus und Bildung.

Anträge in diesem Förderfeld müssten sowohl

den Zielen und Regeln des ESF im Land Bran-

denburg als auch der inhaltlichen Ausrichtung

der Kulturpolitik entsprechen. In der Diskussion

um die antragstechnischen Aspekte erklärte

Thomas Ruben, dass vor einer Antragstellung

bei der LASA Brandenburg GmbH die Förder-

würdigkeit des Antrages durch das Ministerium

für Wissenschaft, Forschung und Kultur zu prü-

fen sei. Auch ist die Bereitstellung der Kofinan-

zierung durch die Antragstellenden wesentli-

che Förderbedingung. Auf Anfrage teilte Tho-

mas Ruben mit, dass bereits finanzielle Mittel

für Projekte zur Verfügung stünden. Jedoch

gäbe es noch kein formgebundenes Antrags-

formular. Träger von Projektideen könnten sich

jedoch schon jetzt an das MWFK wenden.
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AG 2: Verbesserung des Humankapitals

Initiative Oberschule (IOS)

Lutz Faulhaber

Ministerium für Bildung, Jugend und 

Sport des Landes Brandenburg

Ziele des Programms mit Bezug auf Problem-
lagen des Landes 
Das Land Brandenburg verfolgt eine Reihe poli-

tischer Ziele, die mit der Durchführung des

Programms IOS in Verbindung gesetzt werden

können.

Ich nenne zunächst ein übergeordnetes Ziel

schulischer Bildung: Wir wollen das Niveau der

Schulabschlüsse und die Ausbildungsfähigkeit

der Jugendlichen verbessern. Um das zu errei-

chen, soll die Abhängigkeit der Bildungschan-

cen und der Erfolge formaler Bildungsprozesse

vom sozialen Status der Kinder und Jugend-

lichen verringert werden.

Daneben verfolgen wie ein allgemeines schuli-

sches Lernziel: Wir wollen die individuelle Be-

rufswahlkompetenz erhöhen; dazu gehört, ge-

schlechterspezifisches Berufswahlverhalten zu

thematisieren und realistische Bilder und Erfah-

rungen zu Berufstätigkeit und Existenzgrün-

dung zu vermitteln.

Damit verbindet sich ein bildungspolitisches

Strukturziel des Landes: Neue Schulform „Ober-

schule“ soll flächendeckend als attraktiver

Lernort entwickelt und die Oberschule in das

Gemeinwesen, in bildungsfördernde regionale

Netzwerke eingebunden werden.

Das Programm ermöglicht uns damit zugleich,

ein arbeitspolitisches Ziel zu verfolgen: den

Fachkräftenachwuchs im Land Brandenburg zu

sichern, indem die Berufswahl auf Zukunfts-

branchen gelenkt und regionale Arbeitskräfte-

Bedarfe für die Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer erkennbar gemacht werden. Daneben

erlaubt uns das Programm IOS, einen Beitrag

zur Gestaltung des demografischen Wandels

zu leisten.

Erfolgreiche Berufswahl und Erstausbildung

ermöglichen die Erfahrung von persönlichem

Erfolg und motivieren zu aktiver Lebensgestal-

tung. So gestalteter beruflicher Erfolg als Er-

gebnis erfolgreichen Lernens stärkt positive

Erfahrungen hinsichtlich des erforderlichen le-

benslangen Lernens. Bewusste Berufswahl in

Bezug auf vorhandenen Fachkräftebedarf ver-

bessert die Fachkräftesicherung gerade auch

in Zukunftsbranchen. Die Einbeziehung regio-

naler Erfahrungsräume in schulische Lernpro-

zesse optimiert Bildungsprozesse auch im

Hinblick auf die Folgen der demografischen

Entwicklung.

OP-Ziele und Indikatoren 
Das Programm IOS fügt sich ein in die Syste-

matik der Förderung aus dem ESF, Prioritäts-

achse (B): Verbesserung des Humankapitals;

Strategisches Ziel: Verbesserung der kontinu-

ierlichen Bildungsbeteiligung;

Spezifisches Ziel (2): Verbesserung der Ausbil-

dungs- und Berufsfähigkeit unter Berücksichti-

gung des Abbaus geschlechterspezifisch ein-

geschränkter Präferenzen bei der Berufsorien-

tierung und -wahl;

Förderaktivitäten: Maßnahmen zur schulischen

Förderung der Ausbildungsfähigkeit, einschließ-

lich der Berufsorientierung, für Schülerinnen

und Schüler der Oberschulen.

Ziele und Maßnahmebereiche
Durch Kompetenzzuwachs bei den Lehrkräften

wird die neue Schulform Oberschule so ent-

wickelt, dass diese die optimale schulische und

Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen

und Schüler ermöglicht. Schülerinnen und

Schüler erlangen bessere Schulabschlüsse

und erwerben höhere Kompetenzen für die

Berufswahl und in Vorbereitung auf die berufli-

che Ausbildung.

Die Maßnahmen betreffen zusätzliche Projekte

und Angebote, die ohne zusätzliche Förderung

nicht systematisch stattfinden. Zusätzliche An-

gebote zur Berufsorientierung fußen insbeson-

dere auf dem Konzept des Praxislernens.
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Als weitere Angebote kommen daneben vor

allem Projekte des sozialen Lernens sowie zur

Herausbildung und Stärkung von Schlüssel-

qualifikationen in Betracht, u. a. nach dem

Modell des Service-learning. Außerdem wird

die mit den Zielen korrespondierende spezifi-

sche Fortbildung von Lehrkräften als Beitrag

zur systematischen Schulentwicklung geför-

dert. Für die zusätzliche Fortbildung sind ins-

besondere bislang untypische Formen oder

Inhalte vorgesehen, u. a. Fortbildung von Lehr-

kräften in Unternehmen. Beispiel hierfür kann

die Berufsorientierungstournee (BOT) sein,

eine in Bremen entwickelte Form der Tandem-

Fortbildung von Lehrkräften und Berufsbera-

tern der Arbeitsagenturen.

Die pädagogische Schulentwicklung an Ober-

schulen durch die curriculare Einbindung der

Projekte in Schulprogramme und schulisches

Alltagshandeln wird grundsätzlich bei allen

Projekten angestrebt. Damit wird zugleich ein

wesentlicher Beitrag zur Nachhaltigkeit des

Programms geleistet.

Organisation, Bezug zu den Fördergebieten 
Die Gesamtsteuerung des Programms liegt

beim Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

des Landes Brandenburg. Die finanzielle Steu-

erung und Fachberatung für die einzelnen IOS-

Schulprojekte erfolgt durch drei Maßnahme-

träger, die als IOS-Regionalpartner für jeweils

zwei Schulamtsbezirke zuständig sind.

IOS-Regionalpartner Eberswalde

für die Staatlichen Schulämter Frankfurt (Oder)

und Eberswalde mit den Landkreisen und kreis-

freien Städten: Frankfurt (Oder), LOS, MOL,

BAR, UM

IOS-Regionalpartner Potsdam

für die Staatlichen Schulämter Brandenburg 

a .d. H. und Perleberg mit den Landkreisen und

kreisfreien Städten: Brandenburg a. d. H., HVL,

Potsdam, PM, OHV, OPR, PR

IOS-Regionalpartner Cottbus

für die Staatlichen Schulämter Cottbus und

Wünsdorf mit den Landkreisen und kreisfreien

Städten: Cottbus, EE, OSL, SPN, LDS, TF

Die finanzielle Steuerung und Fachberatung für

Projekte des Praxislernens erfolgt durch den

Projektverbund Praxislernen in IOS (PIOS).

Dieser führt im Anschluss an zuvor geförderte

Projekte das Praxislernen im Land Branden-

burg fort. Dadurch wird der Transfer erfolgrei-

cher Erfahrungen und der Ausbau des Praxis-

lernens im Land ermöglicht.

Die im Programm IOS eingesetzten Mittel wer-

den nach Schulstandorten und damit nach

Schulamtsbereichen bereitgestellt. Die Gren-

zen der Schulamtsbereiche entsprechen den

Verwaltungsbezirken und verlaufen damit ent-

lang den Grenzen der Fördergebiete. Die IOS-

Region des Regionalpartners Potsdam enthält

Teile beider Fördergebiete und ist deshalb in

zwei Projekte geteilt; entsprechend führt der

landesweit tätige Projektverbund Praxislernen

zwei Projekte durch (NO und SW).

Die IOS-Schulprojekte werden entsprechend

den Anforderungen der Oberschulen in Zusam-

menarbeit mit den ausführenden außerschuli-

schen Partnern und den staatlichen Schuläm-

tern durchgeführt. Grundlage der Projekt-

durchführung sind Leistungsverträge zwischen

den Beteiligten.

Partner
Der Erfolg des Projektes hängt maßgeblich von

der Einbeziehung regionaler Partner ab. Dazu

gehören die unterschiedlichsten – in der Regel

regional ansässigen – Unternehmen sowie deren

Kammern und Verbände, Ausbildungseinrich-

tungen, Hoch- und Fachhochschulen, Gemein-

den, Vereine und nicht zuletzt die Arbeits-

agenturen. Hauptakteure der erforderlichen

Vernetzung sind die IOS-Regionalpartner. Sie

kooperieren darüber hinaus u. a. mit Trägern
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der Kinder- und Jugendhilfe und deren Verbän-

den und den Kompetenzagenturen. Unter-

stützungsleistungen – vor allem Beratung –

werden erbracht durch:

• Netzwerk Zukunft. Schule und Wirtschaft für

Brandenburg e. V.:

Insbesondere die vom Netzwerk getrage-

nen oder unterstützten regionalen Arbeits-

kreise Schule – Wirtschaft tragen zur regio-

nalen Vernetzung von Schulen mit der

regionalen Wirtschaft bei.

• Beratungs- und Unterstützungssystem

Schule und Schulaufsicht (BUSS) des

MBJS. Zum BUSS gehören eine Reihe spe-

zialisierter Beraterinnen und Beratern; u. a.

– Berater für soziales Lernen (Lehrkräfte,

die speziell im Hinblick auf das Pro-

gramm IOS hierfür fortgebildet wurden);

– Fachberater für Wirtschaft-Arbeit-Tech-

nik;

– Schulberater für übergreifenden The-

menkomplex Praxislernen;

– Schulentwicklungsberater sowie

– Evaluationsberater.

• Darüber hinaus steht Beratungskompetenz

bei den im Projektverbund kobra.net wirken-

den Stellen zur Verfügung. kobra.net ist der

Landes-Partner der deutschen Kinder- und

Jugendstiftung in Brandenburg mit folgen-

den Angeboten:

– Landeskooperationsstelle Schule – Ju-

gendhilfe,

– Serviceagentur Ganztag,

– Servicestelle Schülerfirmen.

Art der Förderung 
Die Förderung erfolgt als Anteilsfinanzierung zu

max. 75 % aus Mitteln des ESF. Mindestens 25 %

werden als nationale Kofinanzierung – in Form

von Landesmitteln durch Bereitstellung von

Lehrkräften – erbracht. Die Ergänzung durch

Mittel der Bundesagentur für Arbeit für Maß-

nahmen der vertieften Berufsorientierung (§ 33

SGB III) ist zugelassen und beträgt regelmäßig

32 % des förderfähigen Gesamtvolumens des

jeweiligen IOS-Schulprojekts. Förderfähig sind

Personal- und Sachausgaben für

• „IOS-Schulprojekte“,

• den „Projektverbund Praxislernen in IOS“,

• die IOS-Regionalpartner sowie

• das „Netzwerk Zukunft. Schule und Wirt-

schaft für Brandenburg e. V.“.

Programmvolumen
Die Zielgruppe findet sich in ca. 140 Schulen;

die Angabe schwankt während der Laufzeit des

Programms wegen demografischer Effekte.

Der Mitteleinsatz gemäß Programmplanung

(Förderperiode des OP 2007-2013) beträgt:

• ca. 26,7 Millionen Euro für IOS, davon 20

Millionen Euro aus dem ESF,

• zuzüglich Mittel der Bundesagentur für Ar-

beit gem. § 33 SGB III.

Beitrag zur Chancengleichheit
Bei der Planung, Durchführung und Begleitung

aller Maßnahmen werden die Auswirkungen auf

Gleichstellung von Frauen und Männern aktiv

berücksichtigt und in der Berichterstattung dar-

gestellt.

Die geschlechtersensible Berufsorientierung

eröffnet neue Handlungsräume und Perspek-

tiven für Schülerinnen und Schüler. So gilt die

besondere Aufmerksamkeit den Schülerinnen,

um sie für andere als die traditionellen Berufs-

bilder zu gewinnen und perspektivisch ihren

Anteil in zukunftsträchtigen Berufen zu erhö-

hen. Zugleich werden aktuelle erziehungswis-

senschaftliche Erkenntnisse der ‚Jungenpäda-

gogik' berücksichtigt, um den Schul- und

Ausbildungserfolg der Schüler zu verbessern.

Sicherung der Nachhaltigkeit
Das Programm leistet verschiedene Beiträge

zur Nachhaltigkeit des Programmerfolgs. Wirt-

schaftliche Nachhaltigkeit entsteht durch 

• erhöhte Schulqualität durch systematische

Förderung von Prozessen der Schulentwick-

lung; diese erbringt einen positiven Effekt

auch für nicht unmittelbar an geförderten
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Projekten teilnehmende Schülerinnen und

Schüler;

• effiziente Gestaltung des Übergangs Schu-

le-Beruf;

• Gewinnung bedarfsgerecht qualifizierter

Fachkräfte.

Soziale Nachhaltigkeit entsteht durch

• Erwerb grundlegender Kompetenzen für Le-

bensgestaltung, bessere und höhere Schul-

abschlüsse und erfolgreiches Berufsleben;

• positive Erfahrung der Verbindung zwi-

schen den Lernorten Oberschule, Arbeits-

welt und Gemeinwesen ;

• generationenübergreifendes Lernen.

Öffentlichkeitsarbeit
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden in

geeigneter Form über die Förderung aus Mit-

teln des Europäischen Sozialfonds und aus Mit-

teln des Landes Brandenburg (MBJS), ggf. der

Bundesagentur für Arbeit, informiert. Hinweise

auf die Herkunft der Förderung erfolgen im Rah-

men der Öffentlichkeitsarbeit, u. a. im Schrift-

verkehr, im Internet, durch geeignete Beschil-

derung an Gebäuden und insbesondere auch

gegenüber den Medien.

Zu Beginn und Abschluss von IOS-Schulpro-

jekten werden Pressemitteilungen herausgege-

ben, um die allgemeine Öffentlichkeit über Pro-

jektziele und Ergebnisse zu informieren. Die

IOS-Regionalpartner unterstützen dies durch

Bereitstellung entsprechender Materialien und

Muster für die Schulen und Träger, die die

Projekte durchführen.

Transnationalität
Europäische Aspekte werden in der schuli-

schen Bildung im Land Brandenburg regelmä-

ßig beachtet. Die zusätzlichen Möglichkeiten

des Lernens an unterschiedlichen Lernorten

und mit nicht zur Schule gehörendem Personal

eröffnen – gerade im grenznahen Raum – neue

Chancen. Erste Projekte mit transnationalen

Bezügen finden im Rahmen von IOS statt; z. B.

fremdsprachige Anteile in IOS-Schulprojekten

oder IOS-Schulprojekte mit Muttersprachlern.

Aspekte der Transnationalität sollen wegen ih-

res Nutzens im Hinblick auf die Zukunftsfähig-

keit der Bildungsprozesse bei den Teilnehme-

rinnen und Teilnehmern künftig ausgebaut und

noch systematischer genutzt werden.

Innovation
Optimale Bildung zielt auf subjektive Orientie-

rungs- und Handlungsfähigkeit. Um individu-

elle Bildungsprozesse dieser Art zu unterstüt-

zen, wird im Programm IOS die Entwicklung von

Schlüsselkompetenzen einschließlich von Kom-

petenzen zur beruflichen Orientierung der

Schülerinnen und Schüler durch zusätzliche

Projekte an außerschulischen Lernorten beson-

ders wirkungsvoll gefördert.

Die qualitativen Merkmale einer neuen Schul-

form im Bereich Übergang Schule-Beruf wer-

den systematisch ausgebaut und ihre Poten-

ziale entwickelt. Innovatives Merkmal des

Programms IOS ist, die pädagogische Schul-

entwicklung als immanenten Prozess zu begrei-

fen und zu etablieren. Berufsorientierung er-

folgt in strukturierter Zusammenarbeit von

Schule, Arbeitswelt und Gemeinwesen. Unter-

schiedliche Ziele beteiligter Akteure werden in

Netzwerkstrukturen zusammengeführt.

Bei Betrachtung der Rahmenbedingungen für

das Programm sind Zieldifferenzen erkennbar:

Individuelle, branchenspezifische und regiona-

le arbeitspolitische Ziele entsprechen einander

nicht vollständig. Der individuelle Berufs-

wunsch kann im Hinblick auf die Entwicklungs-

perspektiven von Branchen oder Regionen

chancenlos sein; Unternehmen in einer Zu-

kunftsbranche können einen regional nicht

erfüllbaren Arbeitskräftebedarf auslösen, diese

Effekte können unter Gesichtspunkten der

Transnationalität verstärkt werden.

Das Programm IOS will diese Fragen durch

systematische Kooperation von Bildungsspe-
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zialisten (Schule) und Wirtschaftsspezialisten

(Unternehmen) beantworten. Ein wesentliches

Merkmal für das Gelingen des Programms ist

daher die Vernetzung und Kooperation der

unterschiedlichen Beteiligten. Damit verbindet

sich die Erwartung, dass die zu entwickelnden

Projekte in hohem Maß an konkrete regionale

und schulbezogene Bedingungen angepasst

sein werden.

Das Programm kann von seiner Anlage her

durch die teilnehmenden Schulen flexibel aus-

gestaltet werden. Damit folgt IOS der in

Projekten zur Selbstständigkeit von Schulen

bestätigten Erfahrung, dass die Eröffnung von

Gestaltungsspielräumen für Schulen deren

Qualität erhöht. Folgerichtig gehört die Ent-

wicklung kleinteiliger Projekte wesentlich zur

Umsetzungsstrategie von IOS.



44



45

Förderung von Wissenschaft und 

Forschung aus dem ESF

Dr. Philipp Riecken

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur

des Landes Brandenburg

Herzlichen Dank für die Gelegenheit, auch von-

seiten des Ministeriums für Wissenschaft, For-

schung und Kultur noch einige Sätze zur spezi-

fischen Förderung in den Bereichen Wissen-

schaft und Forschung sagen zu können. Mein

Name ist Philipp Riecken, ich bin innerhalb des

Ministeriums zuständig für die Koordinierung

der Strukturfondsförderung. Diese ist bei uns

übergreifend in der Zentralabteilung organi-

siert, sodass die Förderprogramme für Wissen-

schaft, Forschung und Kultur in meinem Referat

zusammenlaufen.

ESF-Mittel für Wissenschaft, Forschung und
Kultur
In Ergänzung zu dem, was gerade vom Minis-

terium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS)

gesagt wurde, besteht für uns die Möglichkeit,

für die Bereiche Wissenschaft, Forschung und

Kultur eigene ESF-Mittel einzusetzen. Ministerin

Ziegler hat es heute Morgen ja schon hervor-

gehoben: Als Novum in dieser neuen EU-För-

derperiode haben die Landesressorts einzeln

bestimmte Kontingente erhalten, die in einem

Aushandlungsprozess zwischen den Ministeri-

en ermittelt wurden. Für den Bereich Wissen-

schaft und Forschung sind dies aus dem ESF

bis zum Jahr 2013 etwa 16 Millionen Euro,

ergänzend stehen noch knapp 6 Millionen Euro

für den Kulturbereich zur Verfügung.

Die Förderung in diesem Bereich passt sich gut

ein in den Gesamtansatz des ESF: Investitionen

in die Menschen, Investitionen in die Human-

ressourcen. Für die Hochschulen liegt auf die-

sem Thema ohnehin ein Schwerpunkt, sodass

wir über den ESF hier eine wichtige Ergänzung

erreichen – auch bezogen auf die Förder-

programme für die Wissenschaftseinrichtungen

des Landes Brandenburg insgesamt.

Die Richtlinie für Wissenschaft und Forschung

ist im vergangenen Jahr in einem intensiven

Abstimmungsprozess mit den Wissenschafts-

einrichtungen sowie dem Arbeitsministerium

entstanden. Mit einer Förderung von Wissen-

schaft und Forschung aus dem ESF in dieser

Größenordnung haben wir Neuland betreten.

Daher war es auch wichtig, die Richtlinie ge-

meinsam zu entwickeln. Wenn wir über 16 Mil-

lionen Euro mehrere Förderschwerpunkte ab-

zudecken haben, kann man sich vorstellen,

dass bei neun Hochschulen und zahlreichen

Forschungseinrichtungen eine intensive Dis-

kussion  darüber erforderlich wurde, wo denn

das Geld sinnvoll einzusetzen ist.

Schwerpunkte des ESF-Einsatzes im MWFK
Wir haben dann im Sommer dieses Jahres die

Richtlinie verabschieden können und uns darin

auf drei Schwerpunkte verständigt: Insbeson-

dere das erste Feld „Übergang von der Schule

zur Hochschule“ knüpft an an das, was wir

gerade vom MBJS gehört haben. Ein zweiter

Förderschwerpunkt soll sich mit der Verbes-

serung des Übergangs von der Hochschule in

die Berufstätigkeit beschäftigen, und der dritte

Schwerpunkt ist etwas weiter gefasst: „Lebens-

langes Lernen“ und „Familiengerechte Hoch-

schule“ sind weitere zentrale Themen, die für

uns von Bedeutung sind.

Wir haben innerhalb dieser drei Schwerpunkte

den Ansatz der Chancengleichheit als Quer-

schnittsthema angelegt, das heißt: Bei allen

Schwerpunkten wird das Gender-Mainstrea-

ming-Prinzip beachtet. Es kommt daneben im

Förderschwerpunkt C über die „Familienge-

rechte Hochschule“ auch noch einmal spezi-

fisch zur Anwendung. Wir können also konkrete

Hochschulmaßnahmen auflegen – und haben

es auch bereits in der ersten Antragsrunde

getan –, die sich um die Förderung von jungen

Nachwuchswissenschaftlerinnen bemühen

oder aber Möglichkeiten für ein familiengerech-

teres Studium eröffnen.

Wir haben bereits mit der Förderung begonnen

– die erste Antragsrunde aus der Richtlinie

begann im August 2007. Zu diesem Zeitpunkt

konnten dann die Einrichtungen Anträge bei

uns im Ministerium einreichen. Die Resonanz
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war überwältigend, kann man fast sagen, wir

haben in allen Bereichen eine deutliche „Über-

buchung“ an Ideen und Projekten, in denen die

Hochschulen das Geld einsetzen möchten. Das

Ministerium führt deshalb mit den Hochschulen

regelmäßig einen intensiven Diskussionspro-

zess darüber, wo die Schwerpunkte am besten

zu setzen sind. Für die erste Antragsrunde

haben wir, so denke ich, einen ganz guten Weg

gefunden, sodass wir in 2008 auch intensiv in

die Förderung einsteigen können.

Übergang Schule-Hochschule
Ich möchte einige spezielle Ausführungen zu

dem Bereich „Übergang von der Schule zur

Hochschule“ machen, weil die sehr gut in den

Gesamtkontext dieses Workshops passen,

komplementär zu dem MBJS-Vorhaben. Zu-

nächst möchte ich eine Grundinformation ge-

ben, weswegen dieses Thema für uns so wich-

tig ist. Die statistischen Daten sind eindeutig:

Es gibt einen Bedarf zur Steigerung der Stu-

dierneigung in Brandenburg. Ein im Länder-

vergleich sehr hoher Prozentsatz der jungen

Brandenburgerinnen und Brandenburger macht

das Abitur bzw. erwirbt auf andere Art die

Hochschulzugangsberechtigung. Aber wiede-

rum ein im bundesweiten Vergleich niedriger

Anteil ergreift dann die Chance, das Studium

auch tatsächlich aufzunehmen.

Interessanterweise ist das in einigen neuen Bun-

desländern, beispielsweise in Sachsen, genau

umgekehrt, da ist also die Quote derjenigen

eines Jahrgangs, die überhaupt die Möglichkeit

zu einem Studium haben, erheblich geringer.

Diejenigen aber, die diese Voraussetzungen

haben, die ergreifen sie dann auch eher.

Diese Daten können noch weiter ausdifferen-

ziert werden. So ist es bei den Absolventinnen

und Absolventen an Oberstufenzentren beson-

ders augenfällig, dass dort eine im Vergleich

niedrigere Studierneigung vorherrscht. Und

dann gibt es auch noch den interessanten sta-

tistischen Unterschied zwischen jungen Frauen

und jungen Männern am Übergang Schule/

Hochschule. Während bei den jungen Männern

immerhin noch 70 Prozent derjenigen, die die

Studienberechtigung haben, ein Studium er-

greifen, sind es bei Frauen lediglich 61 Prozent.

Zu diesen Fragestellungen hat das Ministerium

für Wissenschaft und Forschung und Kultur in

2007 eine Studie durch die HIS-GmbH erstellen

lassen, einer Institution, die direkt für den Hoch-

schulbereich arbeitet. Im Zuge dieser Studie

hat sich dann das Ministerium in der ESF-

Förderung neu aufgestellt.

Attraktive Hochschullandschaft
Obwohl wir diesen unterdurchschnittlichen

Anteil an Schülerinnen und Schülern haben, die

in Brandenburg dann auch studieren, ist die

Hochschullandschaft in Brandenburg sehr breit

aufgestellt: Drei Universitäten, fünf Fachhoch-

schulen und eine Kunsthochschule – und das

sind nur die staatlichen Hochschulen – zudem

gibt es noch eine große Zahl an außeruniversi-

tären Forschungseinrichtungen. Es ergibt sich

also ein Handlungsbedarf, um einen stärkeren

Übergang in die Hochschulen unseres Landes

zu erreichen.

Wir haben ein Programm innerhalb dieses

Schwerpunktes aufgelegt, das entstanden ist

aus zwei Pilotvorhaben, die im Jahr 2007 abge-

schlossen wurden. Einmal das Projekt „Schüler-

alumni“. Hier werden Studierende aus den

Brandenburger Hochschulen zurück an ihre

Heimatschule geschickt und machen dort Wer-

bung für die Hochschulen. Ein zweites Teilprojekt

zu diesem Thema richtete sich direkt an die

Oberstufenzentren. Dort ging es vor allem

darum, die Beratung für das spätere Studium

bereits an die Oberstufenzentren vorzuverlagern.

In der Evaluation dieser beiden Pilotvorhaben

hat sich gezeigt, dass es sich lohnt, diese zu-

sammenzuführen in ein Gesamtpaket und eine

Koordination anzustreben. Dieses Gesamt-

paket firmiert jetzt unter dem Titel „Studium

lohnt“.

Fördergebiete Nordost und Südwest
Ich möchte noch eine Anmerkung geben zu

den Konditionen in den Fördergebieten Nord-
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ost/Südwest. Sie kennen ja die Rahmenbedin-

gungen für die Förderung aus dem ESF, dass

nämlich der Schwerpunkt der Förderung ei-

gentlich im Nordosten erfolgen muss. Für den

Bereich Wissenschaft und Forschung stellt sich

das als besonders problematisch heraus, weil

wir im Südwesten die großen Hochschul- und

Forschungskapazitäten haben. Wir konnten uns

mit dem Arbeitsministerium darauf verständi-

gen, dass zumindest die Schwerpunktsetzung

im Nordosten für unseren Bereich nicht zur

Anwendung kommt, sodass auch die Förde-

rung im Südwesten ein etwas höheres Gewicht

haben kann. Dafür sind wir sehr dankbar, denn

sonst hätten wir ein Problem, unsere Förderung

überhaupt darzustellen.

Gleichwohl sind wir froh, dass es auch Pro-

gramme gibt, die den Nordosten besonders

berücksichtigen. Das ist ja auch Ziel der

Schwerpunktsetzung im Nordosten, dort ver-

stärkt Aktivitäten zu entfalten. Bei dem Pro-

gramm „Studium lohnt“ ist es zum Beispiel so,

dass man anknüpfen kann an die Problemlagen

der Schulen. Gerade im Nordosten sinkt aber

die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die

dann später die Berechtigung zum Studium

erlangen.

Übergang Hochschule-Berufstätigkeit
Ich will, auch in Anbetracht der fortgeschritte-

nen Zeit, nur stichwortartig was zu den beiden

anderen Bereichen sagen, die bei uns aus der

Richtlinie gefördert werden. Das ist einmal das

Feld „Verbesserung Übergang Hochschule in

die Berufstätigkeit“ – hier gibt es einige Erfah-

rungen auch schon aus der vergangenen

Förderperiode. Nun ist es aber möglich, auch

einen flächendeckenden Einsatz zu beginnen,

beispielsweise durch sogenannte Career-Ser-

vices an den Hochschulen, die den Studieren-

den die Möglichkeit geben, sich speziell auf

ihre Zeit nach dem Studium einzustellen. Es

geht dabei im Wesentlichen um die Vermittlung

sogenannter „Soft-Skills“, das heißt Anforde-

rungen, die jenseits der rein fachlichen Kompe-

tenzen liegen.

„Lebenslanges Lernen“ und „Familiengerech-
te Hochschulen“
Der dritte Schwerpunkt „Lebenslanges Lernen“

und „Familiengerechte Hochschulen“ umfasst

einen hochschulpolitischen Steuerungsaspekt:

Es geht um die Felder „Familiengerechte Hoch-

schulen“ und „Chancengleichheit“ – hier kön-

nen die Hochschulen spezifische Programme

auflegen. Dann geht es aber auch um die Pha-

se nach Abschluss des Studiums, um innovati-

ve post-graduale Studiengänge und um Weiter-

bildung. Auch hier sollen die Hochschulen in

die Lage versetzt werden, Anträge aus dem

ESF zu stellen.

Dabei ist auch eine Fokussierung auf die Bran-

chen-Kompetenzfelder erwünscht. Sie wird

auch durchaus erreicht, denn die Hochschulen

leisten selbst natürlich auch einen wichtigen

Beitrag im Rahmen der Entwicklung der Kom-

petenzfelder und der regionalen Wachstums-

strukturen im Land.

Das Thema „Chancengleichheit“ wird als Quer-

schnittsthema überall mit berücksichtigt, ins-

besondere auch wie gezeigt im Bereich des

Übergangs Schule/Hochschule. Hier ist eine

geschlechterspezifische Betrachtung erforder-

lich und es werden gezielt die Defizite ange-

gangen. Wenn sich etwa zeigt, dass eben ins-

besondere junge Frauen das Studium nicht

ergreifen, dann ist das ein integraler Bestand-

teil dieses Projektes, hier Abhilfe zu schaffen.

Und innerhalb des dritten Programmschwer-

punktes gibt es dann die Möglichkeit, noch

eigenständig Anträge zu stellen, die sich dem

Thema widmen.

Die ESF-Richtlinie für Wissenschaft und For-

schung finden Sie auf der Internetseite unseres

Ministeriums www.mwfk.brandenburg.de, dort

im Themenbereich Wissenschaft.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Michael Zaske

Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und

Familie des Landes Brandenburg

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich

freue mich, dass ich Sie nach der Mittagspause

mit einem Beitrag zu erfolgreich-nachhaltigen

Initiativen des MASGF wieder in die Tagung hin-

einziehen kann. Wir haben ja in den Neunzigern

und in den ersten Jahren dieses Jahrzehnts

schon eine ganze Menge an Netzwerkaktivitä-

ten zu unterschiedlichen Schwerpunkten entfal-

tet, ich erinnere da insbesondere an das Pro-

gramm INNOPUNKT, das seit dem Jahr 2000

läuft und dem Gedanken der Entwicklungs-

impulse durch gezielte Netzwerkarbeit zu ver-

schiedenen Themen sehr verpflichtet ist.

Netzwerke und ihre Förderung sind in der für

Akteure zugänglichen Förderkulisse heute

noch immer ein wichtiges Thema. Es existieren

verschiedene Netzwerkrichtlinien des Bundes

und des Landes, die sich um konkrete Bedarfe

von Unternehmen kümmern, die sich am Markt

behaupten müssen, z. B. die Markterschlie-

ßung unterstützen, aber wir hatten trotz all die-

ser zugänglichen Netzwerkförderungen bisher

noch nie eine Richtlinie im Land Brandenburg,

die sich explizit um Qualifizierungsnetzwerke

kümmert. Wir haben angesichts der bisherigen

Erfolge einzelner Qualifizierungsnetzwerke die

Schlussfolgerung gezogen, dass wir diesen

Ansatz verstetigen müssen, dass wir mit einer

Förderrichtlinie für Qualifizierungsnetzwerke

noch bestehende Bedarfe und Potenziale tref-

fen bzw. heben können.

Gleichzeitigkeit von Arbeitslosigkeit und Fach-
kräftebedarf
Das wird deutlich, wenn wir die Problemlagen

des Landes noch einmal in den Blick nehmen.

Wir sehen insgesamt ein sehr widersprüchli-

ches Bild: Auf der einen Seite werden zu Recht

wirtschaftliche Erfolgsmeldungen registriert. Es

gibt eine neu ausgerichtete Förderpolitik des

Landes, die ihre Impulse auf regionale Wachs-

tumskerne zu konzentrieren versucht und dabei

den Fokus auch auf Branchenkompetenzfelder

legt. Wir sehen dort viele Erfolge, aber gleich-

zeitig eine zunehmende Diskrepanz von Lang-

zeitarbeitslosigkeit und beginnendem Fach-

kräftemangel. Deswegen ist eine präventive

Arbeitspolitik, die insgesamt gleichermaßen

integriert und den Fachkräftebedarf der Zu-

kunft im Blick hat, auch wesentliche Grund-

philosophie hinter dieser Qualifizierungsnetz-

werk-Richtlinie. Sie bettet sich ein in den Ziele-

und Indikatorenkanon des heute schon mehr-

fach erwähnten ESF-OP, das Handlungsfeld

„Akteurskooperation und Netzwerkbildung an-

regen“ ist hierbei insbesondere mit dem strate-

gischen Ziel der Effizienz und Erweiterung von

Handlungsmöglichkeiten der Akteure am Ar-

beitsmarkt verbunden.

Ich möchte angesichts vieler anderer heute

schon gehörter Ausführungen den Förder-

schwerpunkt B „Verbesserung des Human-

kapitals“ nicht noch einmal im Detail erläutern,

aber es wurde ja schon darauf hingewiesen,

dass Aktivitäten dieses Schwerpunktes gerade

in Zeiten wirtschaftlicher Umbrüche an Bedeu-

tung gewinnen und es insbesondere dann die

Notwendigkeit gibt, diese Aktivitäten auch effi-

zient zu gestalten, wenn die Wirtschaft anzu-

ziehen beginnt. Netzwerke können hier ein

geeignetes Instrument sein, und mit begleiten-

den regionalen Qualifizierungsnetzwerken kön-

nen ihre Potenziale besser zur Entfaltung kom-

men.

Unsere Ergebnis- und Outputindikatoren, die

wir gewählt haben, sind die Zuwachsrate der

geförderten Unternehmen in regionalen Netz-

werken und die Anzahl der beteiligten Betriebe

in Qualifizierungsnetzwerken. All das vor dem

Hintergrund des operativen Ziels der Schaffung

von regionalen Weiterbildungsnetzwerken und

der Verbesserung der Nachhaltigkeit bewähr-

ter Netzwerke.

Was wird gefördert?
Was wird gefördert? Gefördert werden kann

externes Netzwerkmanagement zum Aufbau

oder zur Konsolidierung regionaler oder bran-

chenbezogener Qualifizierungsnetzwerke so-
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wie zum Aufbau von Arbeitgeberzusammen-

schlüssen. Der Gedanke des Arbeitgeberzu-

sammenschlusses ist vielleicht am leichtesten

zu erklären mit einem Verweis auf etwas, was

viele hier im Raum kennen, der Verbund-

ausbildung: Mehrere Unternehmen nutzen eine

Arbeitskraft in verschiedenen Organisations-

formen.

Wer wird gefördert? Das sind juristische Per-

sonen des öffentlichen und privaten Rechts,

rechtsfähige Personengesellschaften und na-

türliche Personen, die für die Kooperations-

partner das externe Netzwerkmanagement

organisieren. Hier besteht also relativ wenig

Einengung. Eine Fokussierung gibt es dagegen

in inhaltlicher Hinsicht durch die möglichen

Themenschwerpunkte, zu denen ich gleich

komme sowie die regionalen und sektoralen

Schwerpunkte. Hier wird der Bezug zur neuen

Förderstrategie des Landes deutlich.

Bessere Ergebnisse durch Fokussierung auf
Themenschwerpunkte
Geförderte Qualifizierungsnetzwerkprojekte

müssen mindestens zwei der nachfolgenden

Themenschwerpunkte „bedienen“, und dabei

mindestens einen aus der sogenannten Grup-

pe A sowie einen regionalen oder sektoralen

Schwerpunkt. Mindestens ein Thema aus der

Gruppe A ist Pflicht, d. h.

• die kooperative Ermittlung/Planung von

Qualifizierungsbedarfen,

• die kooperative Erarbeitung von Strategien

zur Förderung der Bildungsbereitschaft,

• die kooperative Etablierung flexibler Lehr-

und Lernformen,

• kooperative Maßnahmen zur Erhöhung des

Kompetenz- und Qualifikationsniveaus von

Geringqualifizierten oder 

• kooperative Aktionen zur Verzahnung von

Ausbildung und Weiterbildung.

Weiterhin haben wir eine zweite Gruppe B, aus

der das sogenannte Wahlthema bestimmt wird.

Möglich sind hier die Themen Qualitätsma-

nagement, Gesundheitsmanagement, Age-

Management, Wissensmanagement, Gender-

management, Übergangsmanagement (z. B.

Schule-Arbeitswelt, Ausbildung-Arbeitswelt,

Berufsrückkehr) sowie transnationales Koope-

rationsmanagement. Wir wollen hier noch stär-

ker als früher von anderen Ländern lernen, wir

wollen noch stärker probieren, welche erfol-

greichen Ansätze transferiert werden können.

Wichtiger Bezugspunkt ist auch der regionale

Schwerpunkt. Die Akteure in den Regionalen

Wachstumskernen im Land Brandenburg ha-

ben mittlerweile erkannt, dass die Sicherung,

Qualifizierung und Entwicklung des Fachkräfte-

reservoirs in den Regionen ein wichtiges The-

ma ist, hier wurden schon eine Reihe von Ak-

tivitäten ergriffen. Die Umsetzung der neuen

Förderpolitik bedeutet hier ganz konkret die

vorrangige Förderung von Unternehmens-

kooperationen in diesen Wachstumskernen.

Ähnlich ist es bei dem sektoralen Schwerpunkt:

Wir wollen branchenbezogene Qualifizierungs-

netzwerke entwickeln, die sich fokussieren auf

Unternehmenskooperationen in den Branchen-

kompetenzfeldern des Landes. Auch hier gilt:

Auch andere Kooperationen können gefördert

werden, aber hier liegen unsere Prioritäten.

Was kann in welchem Umfang gefördert wer-

den? Förderfähig im Rahmen einer Anteils-

finanzierung sind Ausgaben für externes Netz-

werkmanagement mit maximal 108 jährlichen

Tagewerken zu maximal 400 Euro, weiterhin in

besonderen Fällen Ausgaben für Honorare für

weitere externe Personalleistungen, also Gut-

achten, Ausgaben für externe Experten, jedoch

begrenzt auf maximal 25 Prozent der förderfä-

higen Gesamtsumme. Vor allem im Interesse

eines transnationalen Inputs haben wir auch

einen gewissen Ansatz für Reise, Unterbrin-

gungs- und Übersetzungskosten von jährlich

3.000 Euro geschaffen, schließlich auch noch

bis zu 100-prozentige Finanzierungsmöglich-

keiten für Kinderbetreuungskosten, jedoch

begrenzt auf 6.000 Euro pro Jahr.
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Kofinanzierung durch Unternehmen erzeugt
ergebnisinteressierte Antragsteller
Lohnkosten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer

der beteiligten Unternehmen werden nicht als

Eigenanteil angerechnet, mit dieser Regelung

können wir die Unternehmen für Maßnahmen

begeistern, die ihnen tatsächlich etwas bringen.

Die degressive Förderung von 6 Monaten bis zu

2 Jahren in Verbindung mit der Eigenbeteiligung

der Unternehmen gestaltet sich wie folgt:

• Variante Netzwerkaufbau: Eigenbeteiligung

10 Prozent im 1. Jahr, 25 Prozent im 2. Jahr;

• Variante Netzwerkkonsolidierung: Eigenbe-

teiligung 30 Prozent im 1. Jahr, 50 Prozent im

2. Jahr;

• Variante Arbeitgeberzusammenschlüsse:

Eigenbeteiligung 10 Prozent im 1. Jahr, 25

Prozent im 2. Jahr.

Um dem Aspekt der Chancengleichheit genü-

ge zu tun, gibt es gleichstellungsorientierte

Begutachtungs- und Bewertungskriterien für

die Projektauswahl und -bewilligung und für die

förderfähigen Qualifizierungsnetzwerke einen

expliziten Themenschwerpunkt Gender-Mana-

gement. Neben der bereits erwähnten mög-

lichen Förderung von Kinderbetreuungsausga-

ben wird es auch eine Auflage zur Entwicklung

bzw. dem Ausbau von Gender-Mainstreaming-

Kompetenz geben.

Antragsverfahren
Das Antragsverfahren wird, wie Ihnen bereits

bekannt, über das Internetportal der LASA

organisiert, es wird mit dem 2. Januar und dem

1. Juli grundsätzlich zwei Antragstermine pro

Jahr geben. Abweichend davon kann eine An-

tragstellung innerhalb von sechs Wochen nach

Inkrafttreten der Richtlinie jederzeit erfolgen.

Das Auswahl- und Bewilligungsverfahren wird

so geregelt werden, dass ein Auswahlgremium

unter wissenschaftlicher Beteiligung fachliche

Stellungnahmen als Entscheidungsgrundlage

für die Bewilligungsstelle (LASA) erarbeiten

wird.
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Verbesserung des Humankapitals

Zusammenfassung der Diskussion

Gerlinde Grass

Landesagentur für Struktur und 

Arbeit Brandenburg GmbH

In der Arbeitsgruppe 2 zum Thema „Verbesse-

rung des Humankapitals“ wurden die neuen

Förderprogramme innerhalb der Prioritäts-

achse B des Operationellen Programms für die

Umsetzung des ESF in den Jahren 2007–2013

vorgestellt und diskutiert. Der Begriff des „Hu-

mankapitals“ umschreibt das Wissen, die Er-

fahrungen und Fertigkeiten von Menschen.

Dieses Kapital muss jedoch ständig angepasst

und erweitert werden, damit die Menschen in

die Lage versetzt werden, dem sich in ständiger

Veränderung befindlichen Arbeitsmarkt ge-

recht werden zu können. Die Diskussionsteil-

nehmer interessierten besonders die inhaltli-

chen Programmvorhaben innerhalb dieser

Prioritätsachse und Fragen zur Antragsstellung.

Dabei wurden die Herausforderungen des Lan-

des Brandenburgs aufgrund des demografi-

schen Wandels, die Fragen des Fachkräfte-

bedarfs und der Sicherung der Wettbewerbs-

fähigkeit brandenburgischer Unternehmen in

den einzelnen Förderprogrammen aufgegrif-

fen. Im Einzelnen wurden die Programme der

Förderung der Ausbildungs- und Berufsfähig-

keit bei der Berufswahl und -orientierung von

Schülern und Schülerinnen an Oberschulen,

der Förderung von Wissenschaft und Forschung

sowie der Qualifizierung von Beschäftigten von

KMU in regionalen Weiterbildungsnetzwerken

und der Stärkung von Netzwerken zwischen

Wissenschaft und Wirtschaft vorgestellt.

Bewährte Förderpolitik wird fortgeführt – neue
Förderansätze sind innovativ
In den Referaten und der Diskussion wurde

deutlich, dass der Einsatz des ESF in der Prio-

ritätsachse B einen wesentlichen Schwerpunkt

auf die Investitionen in Bildung und Wissen

setzt. Ein hohes Qualitätsniveau fördert nicht

nur die Innovations- und Forschungsaktivitäten

in brandenburgischen Unternehmen, sondern

verbessert erheblich die Arbeitsmarkchancen

der Individuen. Zu Beginn der Diskussion ging

Eric Libowksi vom Ministerium für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Familie des Landes

Brandenburg (MASGF) auf die beabsichtigten

Ziele ein. Diese seien u. a. die Verbesserung

der Strategiefähigkeit von Unternehmen, die

Verbesserung der kontinuierlichen Bildungs-

beteiligung, eine Effizienzsteigerung durch die

Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten der

Akteure am Arbeitsmarkt und die Verbesserung

des Qualitätsniveaus in Brandenburg.

Am Beispiel des Förderprogramms „Initiative

Oberschule“ (IOS) stellte Lutz Faulhaber, Minis-

terium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS),

die praktische Umsetzung der Verbesserung

der kontinuierlichen Bildungsbeteiligung vor.

Das Programm startete zum 1. August 2007

und schon an der Hälfte der Oberschulen seien

Projekte angelaufen. Zum Ende des Schuljah-

res sollen dann zwei Drittel der Oberschulen

Projekte durchführen. Wichtige Ziele dieses

Förderprogramms seien die Erhöhung der indi-

viduellen Berufswahlkompetenzen und die Ver-

änderung und Öffnung des geschlechtsspezi-

fischen Berufswahlverhaltens, um realistische

Bilder und Erfahrungen zur Berufstätigkeit und

Existenzgründung zu vermitteln. Dabei soll die

Berufswahl auf Zukunftsbranchen gelenkt wer-

den und die regionalen Besonderheiten in der

Berufswahl berücksichtigt werden, um den

Fachkräftenachwuchs im Land Brandenburg zu

sichern. Daneben soll die neue Schulform

„Oberschule“ flächendeckend als attraktiver

Lernort entwickelt werden. Zielgruppe seien

140 Schulen und 40.000 Schüler/-innen. In der

Diskussion bemerkte Gundolf  Schülke, IHK

Frankfurt (Oder), dass die Wirtschaft eine inno-

vative und präventive Berufsorientierung der

Schüler/-innen befürworte, aber hinsichtlich der

Möglichkeit der Förderung der Fortbildung der

Lehrkräfte die Befürchtung existiere, dass die-

ses Förderprogramm ein Programm zur Lehrer-

finanzierung sei. Lutz Faulhaber betonte, dass

schulische Projekte an außerschulischen Lern-

orten mit außerschulischem Lehrpersonal

durchgeführt werden können. Die Nutzung der

Finanzierung zur Fortbildung der Lehrkräfte

komme nur für die Verankerung des Pro-
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gramms als regelmäßiges Angebot in Betracht.

Auch zusätzliche Projekte, die den Erfahrungs-

horizont der Schüler/-innen ausweiten, sollen in

Zusammmenarbeit mit Bildungsträgern durch-

geführt werden. Jörg Bindheim, Potsdamer

Arbeitsgemeinschaft zur Grundsicherung für

Arbeitssuchende (PAGA), benannte Defizite in

der Berufsorientierung von durch die PAGA

betreuten Jugendlichen und regte die Einbe-

ziehung der ARGEn in das Programm an.

Franziska Bollert, Evangelisches Gymnasium

Hermannswerder, verwies auf die mangelnde

Akzeptanz der Oberschule und fragte nach,

welche Ziele der Berufsorientierung im Einzel-

nen durch das Programm erreicht werden soll-

ten. Nach Lutz Faulhaber verfolgt die Berufs-

orientierung unterschiedliche Ziele: Zum einen

sollten die Möglichkeiten und Kompetenzen

des Einzelnen herausgefunden werden, zum

anderen sollten die Schüler/-innen vielfältige

Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten der

Region kennenlernen. Ziel sei auch, die Abbre-

cherquote in der Erstausbildung zu senken.

Eva-Maria Gatzky, Handwerkskammer Pots-

dam, verwies auf die Vorleistungen bei der

Berufsorientierung durch die Wirtschaft in den

letzten Jahren. Besonders das Praxislernen

läge der HWK am Herzen. Das vorgestellte

Programm sei jedoch eine Werbekampagne für

die Oberschule als Schulform. Sie sprach sich

gegen eine Finanzierung der Fortbildung der

Lehrkräfte über das Programm aus und verwies

auf die Verantwortung des MBJS, die Finan-

zierung von Angeboten zum sozialen Lernen in

der Schule zu gewährleisten. Lutz Faulhaber

betonte, dass nur ca. 10 % der Projekte des

Programms Projekte zur Lehrerfortbildung

seien. In den letzten Jahren seien besonders

die Projekte zur Stärkung der Schulentwicklung

erfolgreich gewesen, deshalb würden auch

Angebote zum sozialen Lernen förderfähig

sein.

Ellen Pfeiffer, BBJ Consult AG, fragte an, ob es

in der ersten abgeschlossenen Antragsrunde

auch Projekte zur Chancengleichheit gegeben

habe. Lutz Faulhaber (MBJS) antwortete, dass

der Beitrag des Programms zur Chancen-

gleichheit ein Ziel über den gesamten Projekt-

zeitraum sei und in jedem Projekt berücksich-

tigt werden müsse.

Förderung von Wissenschaft und Forschung
aus dem ESF
Mit der landespolitischen Strategie der Konzen-

tration der Förderung auf Branchenkompetenz-

felder und Wachstumskerne orientiert sich die

Landesregierung auf brandenburgische Po-

tenziale und deren gezielte Stärkung. Wie 

Dr. Philipp Riecken, Ministerium für Wissen-

schaft, Forschung und Kultur (MWFK), in sei-

nem Referat ausführte, fördert Brandenburg

die Verbesserung des Humanpotenzials in der

Forschung und Innovation, um die Entwicklungs-

bedingungen für wissensbasierte Unternehmen

und Branchen zu verbessern. Erstmalig wird

dabei ein eigenständiger Mitteleinsatz von ESF-

Mitteln durch das Ministerium für Wissenschaft,

Forschung und Kultur verantwortet. Mit der im

Sommer 2007 verabschiedeten Richtlinie wer-

den drei Schwerpunkte gefördert. Im ersten

Schwerpunkt „Übergang von der Schule zur

Hochschule“ werden Projekte zur Studien-

beratung an Oberstufenzentren gefördert, um

die Studierneigung und die Studierendenquote

in Brandenburg zu erhöhen. Durch den Aufbau

sogenannter „Career Services“ an den Bran-

denburger Hochschulen soll im zweiten Schwer-

punkt der Übergang von der Hochschule in die

Berufstätigkeit erleichtert werden. Im dritten

Schwerpunkt „Lebenslanges Lernen und fami-

liengerechte Hochschule“ werden Maßnahmen

zur Gleichstellung der Geschlechter in Wissen-

schaft und Forschung gefördert, um so für

Akademiker/-innen Infrastrukturen vorzuhalten,

die Kindererziehung und wissenschaftliche

Forschung ermöglichen. Weiterhin sollen For-

schungskapazitäten durch die Einrichtung von

Postgraduiertenstudiengängen und Weiterbil-

dung oder Stipendienvergabe ausgebaut wer-

den, um so den Wissens- und Personaltransfer

zu stärken. Frank Röder, QualifizierungsCen-

trum der Wirtschaft GmbH, begrüßte im Hin-

blick auf den bestehenden Fachkräftemangel

u. a. bei Ingenieuren die Studienberatung zur

Berufsorientierung an Oberstufenzentren und
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verwies auf die Notwendigkeit, dieses auch auf

Gymnasien und Gesamtschulen zu übertra-

gen, weil das Programm des MBJS „Initiative

Oberschule“ zur Beruforientierung nur für

Oberschüler nutzbar sei. Dr. Philipp Riecken

sagte eine Prüfung dieser Möglichkeit zu, weil

es um die Unterstützung von Beratungsleis-

tungen für Studienberechtigte ginge und es

diese auch an den Gymnasien und Gesamt-

schulen gebe. Frank Röder berichtete von der

Idee, an der TFH Wildau einen dualen Studien-

gang Ingenieurwesen einzurichten und fragte

an, ob das MWFK dafür der Ansprechpartner

sei, was Dr. Philipp Riecken bejahte.

Kooperation zwischen KMU in Qualifizie-
rungsnetzwerken und Arbeitgeberzusammen-
schlüssen 
Ein wesentlicher Aspekt bei der Stärkung der

Humanressourcen ist die Förderung von Ko-

operationen und Vernetzungen. Das Ziel der

Verbesserung der betrieblichen Qualifizierung

und des Wissenstransfers durch Netzwerke sei

dabei nicht neu, führte Michael Zaske, Minis-

terium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Fa-

milie des Landes Brandenburg (MASGF), in

seinem Referat aus. Das belegten verschiede-

ne Netzwerkaktivitäten des Bundes und des

brandenburgischen Wirtschaftministeriums. Neu

sei diese Richtlinie zu Qualifizierungsnetz-

werken und Arbeitgeberzusammmenschlüssen

durch den Grad der sektoralen Verankerung

der Qualifizierungsnetzwerke bei der Konzen-

tration der Arbeitmarktpolitik auf Branchen-

kompetenzfelder. Ziel sei es, die Netzwerke zwi-

schen Wissenschaft und Wirtschaft nachhaltig

zu stärken und so kleine und mittlere Betriebe

verstärkt in Forschungsnetzwerke bzw. in Qua-

lifizierungsnetzwerke einzubinden. Deren Be-

schäftigte würden so in Forschungs- und Ent-

wicklungsaufgaben einbezogen. Ein weiteres

Ziel sei die Schaffung von regionalen Weiter-

bildungsnetzwerken und die Verbesserung der

Nachhaltigkeit bewährter Netzwerke. Gerade

für kleine und kleinste Betriebe seien regionale

Weiterbildungsnetzwerke eine Möglichkeit, ihre

Beschäftigten bedarfsgerecht zu qualifizieren

und so langfristig wettbewerbsfähig unter sich

schnell wandelnden Bedingungen zu bleiben.

Dabei sollen auch Netzwerke entwickelt wer-

den, die den Personalausfall während der Wei-

terbildung des Beschäftigten kompensieren.

In der Diskussion um die antragstechnischen

Aspekte erklärte Michael Zaske, dass Kinder-

betreuungskosten der Teilnehmer/-innen zu

100 % bis max 6.000 Euro gefördert würden

und nicht in den Eigenanteil der förderfähigen

Kosten eingerechnet würden. Eine Koppelung

mit der Förderung der Qualifizierung sei mit

inhaltlichem und zeitlichem Zusammenhang

von zwei Jahren möglich.

Michael Zaske machte in einem Nachtrag deut-

lich, dass auch eine Einordnung in andere

Netzwerkförderungen möglich sei. Als Beispiel

nannte er die Impulsrichtlinie des Ministeriums

für Wirtschaft zur Markterschließung.
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AG 3: Verbesserung des Zugangs zu Beschäftigung sowie der

sozialen Eingliederung von benachteiligten Personen

Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen im Justizvollzug

Elisabeth Theine

Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg

Straffällig gewordene Personen sind meist durch

mehrfache Benachteiligungen gekennzeichnet.

Schulische Defizite aus dem familiären und/

oder aus dem sozialen Umfeld erwachsende

Benachteiligungen, die sich in Verhaltensauf-

fälligkeiten äußern, sind bei ihnen häufig eng

miteinander verknüpft und verstärken sich ge-

genseitig. Viele von ihnen sind schon vor der

Inhaftierung langzeitarbeitslos und sozial aus-

gegrenzt. Dadurch wird Straffälligkeit wesent-

lich begünstigt. Resozialisierung kann deshalb

nur erfolgreich sein, wenn die Gesellschaft die

Integration dieser Personengruppe in Ausbil-

dung und Erwerbstätigkeit als Voraussetzung

für eine soziale Eingliederung als zentrale

Aufgabe annimmt.

Resozialisierung als gemeinsame Aufgabe
Die gesellschaftliche Integration von Straffälligen

bedarf der Abstimmung und Zusammenarbeit

verschiedener Akteure innerhalb und außerhalb

des Vollzuges, um dauerhaft erfolgreich zu sein.

Insbesondere ist eine enge Zusammenarbeit mit

den Bildungs- und Arbeitsmarktakteuren auf

regionaler Ebene erforderlich.

Mit der Verbesserung der kontinuierlichen Bil-

dungsbeteiligung benachteiligter Personen-

gruppen zur Herstellung von Chancengleich-

heit beim Zugang zum Arbeitsmarkt greift das

Operationelle Programm des Landes Branden-

burg diese Problemlage als strategisches Ziel

ausdrücklich auf und schafft somit die Grund-

lage für eine spezifische Förderung von Qualifi-

zierungsmaßnahmen im Brandenburger Justiz-

vollzug.

Darstellung der Förderrichtlinie
Die berufliche Integration entlassener Straf-

gefangener ist eine wichtige Voraussetzung für

deren soziale Integration und somit ein signifi-

kanter Gradmesser für die Vermeidung von

Rückfälligkeit. Durch leistungsdifferenzierte

Qualifizierungsangebote für inhaftierte Jugend-

liche und Erwachsene in Brandenburger Voll-

zugsanstalten sollen deren Vermittlungsaus-

sichten auf dem Arbeitsmarkt nach der Haftent-

lassung verbessert werden.

Im Rahmen der ESF-Förderrichtlinie werden in

Brandenburger Vollzugsanstalten angeboten:

1. Erstausbildung im Jugendvollzug

Es wird ermöglicht, eine vor der Haft begon-

nene Ausbildung fortzuführen, eine Ausbildung

während der Haft zu beginnen und abzuschlie-

ßen oder eine während der Haft begonnene

Ausbildung nach der Entlassung durch Vermitt-

lung aus dem Vollzug heraus abzuschließen.

2. Berufliche Qualifizierung im Erwachsenen-

vollzug

Erwachsene Gefangene werden unter Berück-

sichtigung vorhandener Kenntnisse, Fähigkei-

ten, Fertigkeiten und Erfahrungen nach einem

individuellen Bildungsplan auf der Basis eines

modularen Qualifizierungsangebotes weiterge-

bildet oder umgeschult.

3. Vorberufliche Qualifikation im Jugend- und

Erwachsenenvollzug

Junge und erwachsene Gefangene mit multi-

plen Problemlagen werden durch spezifische

Angebote befähigt, an berufsqualifizierenden

Maßnahmen während der Haft teilzunehmen.

Sie erwerben praktische Fähigkeiten sowie

schulische und soziale Schlüsselqualifikationen

zur Bewältigung von Alltagssituationen und zur

Vorbereitung auf die Erfordernisse des Arbeits-

lebens.

Die Teilnehmer aller Qualifizierungsmaßnah-

men werden im Rahmen ihrer jeweiligen Aus-

bildung an das Medium Computer herange-

führt, damit sie die nötige Medienkompetenz für

das Arbeitsleben erwerben können.

Der Anteil inhaftierter Frauen ist im Vergleich zu

dem der Männer bundesweit und auch in Bran-

denburg niedrig. Die Mehrzahl der Qualifizie-

rungsangebote richtet sich deshalb an männli-

che Gefangene. Es wird in Brandenburg jedoch
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Förderung von 

Qualifizierungsmaßnahmen im Justizvollzug

angestrebt, weiblichen Inhaftierten mindestens

entsprechend ihrem Anteil an der Gefangenen-

population und unter Berücksichtigung ihrer

spezifischen Belange eigene Qualifizierungs-

angebote anzubieten oder sie in Qualifizie-

rungsangebote einzubeziehen. Deshalb werden

einige Bildungsangebote koedukativ ange-

boten. Junge weibliche Gefangene werden im

Frauenvollzug des Landes Berlin unterge-

bracht.

Einbindung der Förderrichtlinie in das Bil-
dungskonzept für den Brandenburger Straf-
vollzug
Eine erfolgreiche Bildungsarbeit mit den Ziel-

gruppen des Vollzuges erfordert die Berück-

sichtigung zielgruppenspezifischer Besonder-

heiten und Schwerpunktsetzungen bei der

Auswahl von Bildungsinhalten und Methoden.

Es sind innovative und flexible Bildungs-

konzepte notwendig, neue Organisationsfor-

men sind gegebenenfalls zu erproben. Die

Brandenburger Justiz unterstützt die Erpro-

bung IT-gestützten Lernens über eine länder-

übergreifend zu nutzende Lernplattform für die

Bildungsarbeit im Strafvollzug, an deren Ent-

wicklung sie maßgeblich beteiligt war. Im Rah-

men der Teilnahme an den Gemeinschaftsini-

tiativen INTEGRA und EQUAL (TELIS, e-LiS,

MEMBER) hat sie die Entwicklung medienge-

stützter Lerneinheiten auf nationaler und trans-

nationaler Ebene gefördert und ist an deren

Weiterentwicklung durch ihre Bildungsakteure

interessiert.

Zur Weiterentwicklung und Verbesserung der

schulischen und beruflichen Qualifizierung im

Vollzug hat sich die Brandenburger Justiz mit

sechs anderen Justizverwaltungen zu einem

RESO-Nordverbund zusammengeschlossen.

Gemeinsam wurden in der vergangenen För-

derperiode Bundes- und Landesmittel aus dem

ESF akquiriert und in gemeinschaftlichen Pro-

jekten umgesetzt. Auch in der neuen Förder-

periode ist vorgesehen, Förderanträge für ein-

zelne Bildungsmaßnahmen im Strafvollzug

gemeinschaftlich abzustimmen und gegebe-

nenfalls aus Bundesprogrammen zu finanzieren.

Für alle Qualifizierungsmaßnahmen im RESO-

Nordverbund ist ein gemeinsames Controlling

vorgesehen und ausgewählte Maßnahmen wer-

den länderübergreifend evaluiert.
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Regionalbudgets – Arbeitsmarktpolitik vor Ort

Dr. Elke Mandel

Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und

Familie des Landes Brandenburg

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie sind heute eingeladen, in den Arbeitsgrup-

pen die neuen förderpolitischen Ansätze und

Richtlinien des arbeitspolitischen Landespro-

gramms zur Umsetzung des Operationellen

Programms kennenzulernen. Ein Blick auf die

Teilnehmendenliste für diese Arbeitsgruppe

lässt mich vermuten, dass nicht wenige von

Ihnen über praktische Details bei der aktuellen

Umsetzung der Förderung von Regionalbud-

gets vor Ort mehr wissen als ich. Damit ist nicht

nur eine interessante Diskussion zu erwarten,

sondern auch festgestellt, dass für die Regio-

nalbudgetförderung das Gleiche gilt wie für die

beiden anderen hier vorgestellten: Diese För-

derung läuft bereits.

Von der Modell- zur Regelförderung
Vor einem Jahr habe ich hier an gleicher Stelle

berichtet, dass das MASGF eine damals aktu-

elle Modellförderung aus ESF-Mitteln unter

dem Titel „Regionalentwicklung stärken – Lang-

zeitarbeitslose schneller integrieren“ im Jahr

2007 flächendeckend für alle Landkreise und

kreisfreien Städte einführen und während der

gesamten Laufzeit des Operationellen Pro-

gramms umsetzen will. Das haben wir auch

knapp, aber ziemlich pünktlich geschafft und

seit 1. Juli 2007, also seit fünf Monaten, läuft in

allen Landkreisen und kreisfreien Städten die

Förderung mit dem Titel „Beschäftigungs-

perspektiven eröffnen – Regionalentwicklung

stärken“. Schon in der Modellphase hatte sich

für die Förderung die Bezeichnung „Regional-

budgets“ durchgesetzt und so etwas ist es

auch: Die Kreise und kreisfreien Städte erhalten

Budgets zur Umsetzung einer weitgehend

selbstbestimmbaren Arbeitsmarktpolitik vor

Ort. Wir wollen damit die zunehmenden Regio-

nalisierungstendenzen in der arbeitspolitischen

Landesförderung fortführen und die Koopera-

tionen der regional angesiedelten Arbeitsförde-

rungsakteure unterstützen. Gleichzeitig ver-

sprechen wir uns eine höhere Nachhaltigkeit

der Arbeitsförderung, wenn sie einhergeht mit

Entwicklungen, die die Regionen auch wirt-

schaftlich stärken können und Standortfaktoren

verbessern helfen. Und wir wollen die Poten-

ziale vor Ort nutzen, herauszufinden und zu ent-

wickeln, was dort nutzt.

Einordnung in das Operationelle Programm
Über diesen Interessen steht natürlich das

Interesse, die Teilhabe möglichst vieler Men-

schen am Erwerbsleben zu fördern. Leider

haben wir trotz der Verbesserung der letzten

Monate noch immer eine hohe Anzahl Arbeits-

loser mit einem hohen Anteil Langzeitarbeits-

loser im Land zu beklagen. Daher ist meines

Erachtens gut nachvollziehbar, dass diese

Interessen am besten im Rahmen der Prioritäts-

achse C verfolgt werden können. Unterstützt

wird dies auch durch die zeitgleiche Regiona-

lisierung der Arbeitsförderung im Rahmen des

SGB II. Innerhalb der Prioritätsachse C dient

die Regionalbudgetförderung der Erreichung

von zwei strategischen Zielen, den zugehöri-

gen spezifischen Zielen und Förderaktivitäten.

Das erste strategische Ziel ist die Effizienz-

steigerung durch Erweiterung der Handlungs-

möglichkeiten der Akteure am Arbeitsmarkt,

wobei im Ergebnis die Stärkung der regionalen

und lokalen Beschäftigungspolitik an der Über-

gangsquote der Teilnehmenden in sozialversi-

cherungspflichtige Beschäftigung erkennbar

werden soll. Um das zu erreichen, werden ent-

sprechende kommunale Projekte entwickelt

und verbreitet – das geschieht in den Kreisen

und kreisfreien Städten, finanziert mit Mitteln

aus dem Regionalbudget.

Das zweite strategische Ziel des OP, zu dem die

Regionalbudgetförderung beitragen soll, ist die

Stärkung des sozialen Zusammenhalts, insbe-

sondere durch eine Verbesserung der Teilhabe,

gemessen an der Aktivitätsquote in ehrenamt-

lichen Institutionen. Aus Mitteln der Regional-

budgets werden daher auch entsprechend

ausgerichtete soziale Projekte und Netzwerke

gefördert.




















































































